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las andere Uegister
Über die in diesem Werck befindliZe ReZts-

Anmerckungen.
A

Tademien/ Mißbrauche und Laster derselben pag.
57

Äckerbau wer davon geschrieben 544. ist eine ehrli¬
che Handthierung ibkl. 54s. nothwendigund nutzbar
1-45. in demselben wird durch des Gesindes Nachlässig¬
keit viel verwahrloset 546. Jnftrumenta/ so mm Feld
und Ackerbau gehörig / sind mit sonderbaren Freiheiten
versehen ss6. nach derErndte muß der Haus-Vatter
die Halme umgestürtzt lassen / wann er keink Weide für
seine Schafe hat ' 569

Ackerleute find nicht zu verachten / sondern vielmehr alles
Lobs werth 546. sollen die Zeit den Acker zu bauen fleissig
beobachten 567

Acker wann die vorigen Besitzer zu ihrem eignen Vor¬
theil dem Hausvatter hiervon mit Fleiß schlechte Nach¬
richt gegebe/so ist die Frage/ob er sich nicht in diesem Fall
an ihnen erholen könne j-6 j Ob derjenige / welcher einen
ftemdenAcker besaet/dieFrüchte davon ohneUnterschied
dem Eigentums Herrn überlassen müsse 577.578. was
nach den Sachsischen Rechten hierinnen üblich idi-j.

Advocaeen ziehen bißweilen GewissenloserWeisediePro-
cessen aus/oder begehen sonst listigeStücklein 142. wie
ein Gewissenhafter soll beschauen seyn 142. Ein verstän-
dig-und Christlicher ist zu erwählen ibicl.

Aehrenlesen gehört den Armen 617
^Ickymiz, wasdavon zu halten 141
Ailmanven was darunter zu verstehen F z6
Allmosen / soll man willig geben 115. davon sind müssige

und starckeBettler auszuschliessen 116. denen rechten
Bettlern und Armen zu reichen 1195. n 96

Alte sind bey den Römern in grossen Ehren gehalten wor¬
den 96.kännen nach den Canonischen Rechten zurZeug-
schafft gezwungen werden ibiä. in peinlichen Sachen
wird ihnen die Strasse in etwas gelindert ibiä. die pein¬
liche Frage im höchsten Grad mag mit ihnen nicht leicht¬
lich vorgenommen werden, idiä. haben sonst stattliche
Freyheiten ibicl.

Alrer / welches das zum Ehestand tüchtig und rechtmäßige
sey 19. kan auf zweyerley Weise angesehen und betrach¬
tet werden id. dem Alter wird in den Rechten viel zuge¬
lassen 96

Alehanen mit denselben hat es eine gefährliche Beschaf¬
fenheit / wann sie nicht wol mit Lehnen oder Geländern

v verwahret sind/ daß nieman d herunter stürtzen kan 210.
In den Nürnbergischen Statuten sind diese Gebäude
garverbotten 21s

Zlmtleut S. Verwalter.

Anatsmke was dabey zu beobachten ?26*
Anlehen-Aemeer warum erfunden worden 110
Änstands -- Vrtefe / was sie seyen / und worinn sie beste¬

hen 105
ist nicht allein bey den Gewächsen / sondern

auch bey andern / sowol lebendigen als leblosen Dingen
anzutreffen 69z

Aporheckersollen ohne Verlaub der Obrigkeit kein Gisst
verkaussen 692. haben mit den k^eciicig grosse Ver-
wandschassr 128-" wie sie beschaffen seyn sollen. -Kici.

129
April / wo die Gewonheit in April zu schicken herkomme

471. dasselbe kan unterweilen zur Injurien - Klag Ursach
geben 471

Arme sind von vielenKäysern reichlich unterhalten worden
11s. ihnen soll ein jede: Christ steuren iis. ob ein Ma«
gistrat das armen Leuten Testaments-weis vermachte
Geld einem Armen höchst-bedürfftigen allein könne zu
wenden 116. Wer eigentlich für arm zu halten 117. ih¬
nen sind in denen gemeinen Rechten unterschiedliche
Freiheiten mitgetheilet worden 117. Ihre Beschwer¬
den ibiä.

Armen ? Rasten / wie sie können bereichert werden 11 s.
116

Armut / auf was Weise einer darein gerathen könne
117

Arzmv-Runsi soll niemand treiben/als der es b c 'ugt 119
!26.welcherGestalteinigenWeibs-Personenzugelassen
krancken Frauens-Personen / Artzney-Mittelzu reichen
ib. ist nothwendig und nutzlich 121.* wer sieh derselben
zu unterfangen ib. * darzu sind nicht zu lassen die Wei¬
ber ib. 5- Geistliche und Mönche 122.* Huren-Kinder
122. Juden ibiä." Tberiacks-Kramer/LandFahrer:c.
jbiä. " nicht auszuschliessensind die Oculijtm uni>
Wund-Aertzte 12z. wie eigentlich die Aertzte sollen be¬
schaffen seyn ibici. unter ihre Verrichtungengehöret die
Besichtigung der Wunden / was dabey Rechtlich zu
beobachten 124. 125. " können sich unterschiedlicher
Privilegien bedienen 127. * ihre 8-iIin-, ikici. ^

Arye / soll seine Profession nicht überschreiten 119 in
seiner Kunst erfahren seyn -di^. an der Chur des Patien¬
ten nichts versäumen, ikici. seinen Patienten unterrich¬
ten/ was er. für Speisen gemessen / und wie er sich ver¬
halten soll ikiä. welcher den Krancken dw ch Unerfah¬
renst undNachlässigkeit verwahrloset/daß er seinLeben
lassen muß/der ist von der Obrigkeit mit willkürlicher
Straff zu belegen 120. hat er mit Fleiß und Vorsatz
den Krancken ums Leben gebracht / so ist er auch am Le¬
ben zu straffen il-ici. Worinn der ^eäicorum Kunst be-

*Ff stehe
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stehe 126. ein Haus - Varrer ist gehalten / wann die
Seinigcn erkrancken / so viel es sich thun last / einen
Ivleäicum zugebrauchen. ibiä.

Aschen brennen. Was hiervon zu mercken. 8 z?
Astrologie / welcher Gestalt sie zu loben / und zu verwer¬

fen. 44a. 454
Augusius ob er von -mZcnäo (vermehren) herkomme

474. dieses Wort/so fern es dem Kayser beygelegt wird/
" ist anders in Ansehung der KayserlichenWahl / und

anders in Ansehung der Regierung zu betrachtest ibiä.
Ausiaizkge soll man in den Städten nicht leiden. 116

2).

Baar - Recht / was davon zu halten. 6) z
Bach / wie er von einem Fluß unterschieden. z 1 z
Back - Ofen S. Ofen. Können auf zweyttley Weise

betrachtet werden. 271
Sad -Häuser /was davon rechtlich zu wissen 271. ein je¬

der katt in dein Seinigen ein Bad-Hausleinoder Had-
Stüblein bauen/wann keine Feuers-Gesahr zu befürch¬
ten. 271. damit ist aber kein öffentliches Gewerb zutrei¬
ben ibiä. Ob die Bad - Stuben für einen Theil des
Hauses zu achten / und nach Verkauff, oder Verma¬
chung desselben dem Kauffer/oder dem das Haus ver¬
machet worden/zugehöre >b>ä. die Bad-Stuben sind
von zweyerley Betrachtungen ibiä. was bey den Kni-
nen und Pipen zu beobachten- >biä.

Bäume - Ausgrabung der grossen / ist denen Wäldern
schädlich ssz. Baum - Garten / derselben Nutzbarkeit

69s
Unterstützung undBeschneidung derselben muß vorsich¬
tig geschehen 71z' können auch ohne den Garten ver¬
kaufst werden 72Q. wannderVerkaufferindem Lon-
rraÄ einen gewissen in dem Garten befindlichen Baum
ausgenommen / selbiger aber kurtz hernach verdorret /
und deßwegen umgehauen worden / und mittler Zeit
wieder hervorgewachsen / wird gefragt: Wer sich dieses
cmss neue hervorkommenden Baums anzumaßen? ib.
Die vom Wind umgewörffene/wem sie gehören 804.

F furben SäMen eines Baums ist ein grosses Geld be¬
zahlt worden 81wie diejenigen zu bestraffen / welche
die stehende Baume schählen 84?- wie die mm Bau-
und Brenn-Holtz bereits angewiesen und gefällte Bäu¬
me zu schalen / und denen Lohe - Gerben die Schalen
oder Rinden davon zu gestatten. ^ 84z

Balgen / ist unter die Mißbrauche der Universitäten zu
zehlen . 57

Basr. In den Forst - Ordnungen ist verbotten von den
Eichen/ Erlen / Bircken/ Linden:c. Bast zu machen.

Bauern S- Ackerleute- Sind mit vielen Freihei¬
ten begabt 546. sollen und müssen ihre Hauser und
Stadel baulich erhalten 847. können auch zum Ver¬
kaufen gezwungen werden. 848

Bau - Herrn bey den Römern haben acht haben müssen
ausdie Gebau / daß sie/wann sie baufällig worden / von
ihren Besitzern haben müssen repamt werden 16 z. sol¬
len daran seyn / daß niemand zum Schaden und blosser
^nnularion mit Fleiß gebauet werde i6f. auch nie¬
mand dahin baue / wo es verbotten ist. ibiä. Sollen
Sorge tragen / daß die Gebäude also aufgerichtet wer¬
den/ damit keine Feuers - Gefahr zu besorgen. ibiä.

Bauen / wie weit/ und aufwas Weife es einem zuzulassen
128-wie ein Haus-Vatter zu seinem Zweck gelangen
könne/ sein Gebäustarckund dauerhafft/ bequem und
handsam/ und endlich zierlich und ansehnlich auszufüh¬
ren. I92.lcc^.

Ohne des Grund-Herren Wissen und Willen soll nie¬
mand einen Bau aufrichten / sonst kommt er um d<n
Besitz desselben. - 202

Bau-L.eme/ ob Einheimische für den Fremden zu er¬
wählen 189. welcher Gestalt sie/wann sie übelgebauet/
können zurErfetzung desSchadens angehalten werden/

Unvermeidliche Zufälle sind ihnen nicht aufzubürden
190. haben nicht freye Macht / wann sie angenommen
worden / und zuarbeiten angefangen haben / ehe das
Werck vollendet/ ihre Arbeit aufzugeben / und davon zu
gehen. ilzit».

Bau-Fuhren sind unter die Bau-Unkosten zu zehlen.
16s. Ob die Unterthanen/welche / zum Ritter-Sitz ih¬
res Herrn/ die Bau-Fuhren verrichten müssen/ auch
dieselbe fodann zu thun gehalten seyen / wann ihr Hm
nach seinem Tod etliche Söhne hinterlassen / dieselben
aber nur Wohn - Häuser aufzubauen willens sind. 165.
166. wer einen Bau führet/ muß selbst dabey seyn/oder
einen Aufseher/und ein Bau-Register haben 190. wie
solches solle beschaffen seyn >biä. was ein Aufseher dabey
zu verrichten 190. 191. wer einen Bau zu fuhren ver¬
sprochen/der ran durch Stellung eines andernvon sei¬
ner Obligation sich nicht befteyen. 20z

Bau,Hol? ist einem jeden in seinem eigenthümlichen
Wald zufallen vergönnet 171. ist den Unterthanen zu
fallen erlaubt. 848-849

Bau - Materialien. Was dardurch zu verstehen. 17z.
Beamte sind bißweilen nachläßig 546. Untreu. 547

ob solche gleich andern Dieben mit dem Strang abzu-
straffen ibiä. in den Kayserlichen Rechten ist denen ab
len/ unbewegliche Güter an sich zu kauffen/ Häuser zu
bauen/oder Schenckungett anzunchmcn/gäntzlichver¬
hörten. - 54z

Befreundet/ sind Nach dem Tod zu bsdauren. 88
Begrabnus/ die ehrliche/ welche mit gewöhnlichenLc-

remonien nach eines jeden Orts löblichen Herkommen
geschieht / ist so leicht niemand zu versagen 89. wann je¬
mand einErb-Begrabnus für sich und dieSeinigen bau¬
et / fo kan wol etwas zu Nutz und Unterhalt der Kirchen
begehrt werden 90. unwürdig sind derBegrabnus die
Ketzer Gottslästerer / Lxcommunicirten/ offenbaren
Wucherer / Selbst-Mörder/undUbeltharer 9». ob
man mitRecht den Todten die Begrabniß versagen ton¬
ne ibjci. ob die Verächter des Göttlichen Worts einer
ehrlichen Begräbnus würdig >biä. selbige soll man we¬
der zu geschwind fürnehmen /noch allzulang aufschieben
ibiä. doch gibt es Falle / in welchen der Aufschub nicht zu
tadeln, ibiä. die Zierlichkeit der Begräbnis soll mittet
mäßig seyn ibici.

Berg - V>?erck. Welcher eines von einem Fürsten ge-
kaufft oder gepachtet hat / muß vergnügt seyn wann
er etwas weniges oder gar nichts daraus bekommt

Bestand-Nehmungeines Guts/ was dabey in Obacht
zunehmen 424.5-qq.
Bestand-Brief. 4?»

Bestandner eines Hauses/dem ist die Verbesserung nicht
aufzulegen. 241

Bettler/ die Müssgen und starcken sind von dem Allmo-
sen auszuschliessen. 116
Sie soll man in den Städten nicht dulten. ibiä.
Sollen zur Straffe gezogen werden. ibiä.
Heilsame k^anä.,» >die Bettler betreffend/ sind vor etli¬
chen Jahren xubücirt worden- -b^.,

Biber/
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Obacht
^.s-qq.

4Z2
ng nicht

241
»Allmo-

-^116
ibiä.
ibicZ.

vor etli-
idi^.. '

Biber/

Biber-Lang wird den Regalien beygezehlt 1182. ob
derselbe dem Forst-Recht oder der Fischerey anhange,
ibjä.

ZSiblisthecken warum sie gegen Orient zu richten 215
Bienen / ob sie einer wilden oder zahmen Natur seyen,

i i 58. was von ihnen rechtlich zustatuiren / und bey
ihnen zuobterviren 1159. wie ein Bienen-Diebsstück
begangen werde ibicl. werden bißweilen aus Mißgunst
getödtet 1160. ihre Nutzbarkeit/ in Honig/ Meth und
Wachs -dir!.

Vier wem die Erfindung zuzuschreiben 120z. Nutzbar¬
keit desselben idicj. Gerechtigkeit dasselbe zu brauen, S-
Br5u--Haus.was vom Bier merkwürdiges zu behal¬
ten I2vs.

Bleichen/wasdabey zu beobachten 1212.
Vle'x ist etwas unvollkommener und weicher als ander

Metall i8s. davon sind in Steyermarck und Karnd-
ten Bergwerck anzutreffen ibici. wird unterweilen zu
Wasser -'Röhren / Siegeln / und vom Tuchmacher ge¬
brauchet sein Zeichen darauf zu schlagen -bici. wie das
Zinn vom Bley zu unterscheiden186

Bluwen-Vieb wie zu straffen i z6
Blumen^ oder andere Stock ist niemand verwehrt vor

seinen Fenstern gegen die Strassen zu haben / wann
nur dieselben so fest angemacht / daß sie nicht hinunter
fallen und denen Vorbeygehendenschaden können. ?.

2Z0
Blutfreundschaffc/ wieweit die Ehe derselbigm halber

»erbotten2z.Kqq.
Bs<, die mit Lieb oder vielmehr Gailheit getroffne

Weibs-Personen lassen zuweilen durch Hülff des
Teuffels die jungen Gesellen auf dem Bock hohlen.

p.iozZ
VrLo-Hauswerden entweder erbauet/daß ein Haus-

Vatter zu seiner und seines Hauses Nothdurfft darin¬
nen braue/welches einem jeden erlaubet; oder sie wer¬
den zu diesem End ausgebauet/ daß man das Bier zum
feilen Kauf darinn brauet/welches so schlechterdings
nicht einem jeden erlaubet 257. zu dieser letzern Art ist
die Bewilligung der Obrigkeit vonnöthen 258- die
Freiheiten / Brau - Hauser zu bauen und Bier zum feilen
Kauf darinn zu brauen / ist denen Städten als eine
Bürgerliche Nahrung vergönnet worden. 25s
Ob jemand durch Erbauung oder Höker-auffuhrung
seines Hauses / dem Nachbar den zur Kühlung seines
Biers benöthigten Wind und Sonne benehmen könne
258. wann jemanden nach seinem Gefallen zu brauen
erlaubet worden / selbiger aber sich dessen eine Zeitlang
nicht gebrauchet / ran er sich doch nachgehends/ dessen
ohnangesehen/ gebrauchen 259. wer mit eigenthümli¬
chen Brau-Haus versehen ist / der muß alle Bürgerliche
Beschwerden davon entrichten 259. wie die Brau--
Gerechtigkeit erlanget werde 1204. Ordnungen des

, Bier-Siedens 1204

Bräutigam thut nicht wol/ wann er sich gleich nach dem
Tod der Brautverheurathet 89

Brand««»,/ kan aus faulen wurmstichichen Obs ge-
brandt werden 722
Viel tausend Malter Getraid werden offt darzu ange-
wendet ibiä.
Das Brandwein - brennen aus Getreid wird unterwei¬
len verbotten 722
Wie der Brandwein aus Wein/Bier/ allerhand
Früchten / Reiß / Zucker / Kirschen / Wachholder / He¬
ftn :c-zumachen ^ 72z
Wird heutiges Hages sehr gemißbraucht

Braut ihr stehet übel an/sich nach dem Tod ihres Bräu¬
tigams gleich zu verheurathen 8?

Brenn-Ofen. Suche Ofen.
Brod ist ein trefflich Unterhaltungs Mittel. r 194

Wer die Brodling seyen -bicl. Vorrath an gebache-
nem Brod muste bey den Römern jederzeit vorhanden
seyn 1194. Lurzrores znnorisewas sie für einAmtge-
gefuhrt lbici. die Austheilung wurdemonatlichverrich¬
tet ibiä. deren hatten sich die Armen/ Inwohner und
Soldaten zu erfreuen ibiä.
In wolbestellten Republiken wird noch hmtt'ges Ta¬
ges Sorge sur das Brod und die Arme getragen >bi^
1195. mehrere nstable Dinge vom Brod 1195.

1196
Brunnen sind zweyerley/ eigenthümliche und gemeine-

!7o.was bey jeden zu mercken ikicj. wann ein Brunn/
aus welchem jemanden das Wasser zu leiten von seinem
Nachbarn vergönnet worden / ausgetrocknet und un¬
brauchbar worden/ hernach aber wieder zu seinen Adem
kommt/ und aufs neue Wasser gibt / ob derjenige wel¬
cher die vorgedachte Gerechtigkeit ehedessen gehabt/ und
sich solcher bedient / nachgehends aufs neue sich dersel¬
ben wieder anmassen könne. 171. wie die Brunnen-
Vergiffrer zu bestraffen. 286. wie viel an denen Brunn-
Stuben gelegen. 29 z?

Bürgen können unterweilen auf gewisse Maß sowol als
die Selbst - Schuldner.belangtt werden 11 c»
Ob die Weibs - Personen zu Bürgen tüchtig 11 l ob
und wie sie können belanget werden / wann der Selbst-
Schuldner nicht angeklaget worden iri. was ihnen
ür Rechtliche Wolthaten können zum Nutzen gedei¬
hen ibic!. wie sich ein Bürg / ehe er etwas bezahlt/sich
einer ObliZ-icion und Verbindniß entbrechen könne

ilM. kan den Glaubiger bißweilen dahin gerichtlich ver¬
mögen / daß er den Selbst-schuldiger bey Zeiten zue
Bezahlung anhalte ckiä.'

Buchen / solche abzuhauen oder zu schahlen ist verbotten
797

Büttel? sind/ eigentlich zureden / nicht für unehrlich zu
halten sz

Bureer ist den Griechen und Römern lang unbekannt ge¬
wesen 98 s. ist eine nothwendige und unentbehrliche
Speise 98s. Zehend davon 986

e.
Lalender/ dessen grosser Nutz in Rechs-Sachen 445

Verbesserung desselben ist nunmehr eingeführt 446
Srrittlgkciren wegen Herausnehmung der n.Tage/
wie zu entscheiden

Camin. Was bey Erbauung der Camine zu beobachten
222. wie und welcher Gestalt dieselbe können erhalten
werden 22z. 224. wer eigentlich den Schlot fegen zn
lassen gehalten sey/und ob solches dem Haus -Herrn/
oder dem Beständner oblige 224.

Laretten. S.Rurftben
Zisternen / was bey denselben zu beobachten 170. sind

ein Aufenthalt des Regen - Wassers / welches durch die
Dach-Rinnen oder Canäle gesammlet wird 28L
werden vornemlich in den Berg-Schlössern angetrof¬
fen 286

Lodicill / ist ein unzierlicher und gemeiner letzter Will

(Lometen ob sie allezeit etwas Böses bedeuten 452
Lommoäacum. Was sur ein Unterscheid sey inds mmuun»

Lc commoäzrum
dowoerc»»« Lenekciun,, wasft» 66
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c-otraSe. es giebt etliche/ in welchen eine so genaue Gleich- keit die vi/jzcakuon in Ehe - Sachen einrathen. v 26.
heit unter den Lonrrakcnten ohnmoglich obscrviret wer- 27. seq.
den kan / worunter vor allen andern der Kaufs - don- Dreschen / bey demselben ist der Wind nothwendig zu
trsN gehörig, p. 104. vermog Lontrz^s soll der Haus- beobachten.621.
Vatrer bezahlen was er schuldig, ibici. ein mehrers
hiervon p. lOs lO6.seqcz.bey dem Lontrz^u mucuiwer¬
den auch die Zinse bedungen, p. 109. LonrrsA ohne

Drescher/ denen ist fleissig nachzugehen62z. wegen des
Frucht-Diebstahls- -b. wie die Verbrecher zu straffenibid.

Namen. 540.
co/>«/atlo». die Priesterllche/ warum sie zur Vollziehung

Duellen / sind unter die Mißbrauche der Universitäten zu
zehlen 57. in allen Rechten verbotten. 909

der vorhergegangenen Verlöbnis erfordert werde zc>. Dungung / was darunter verstanden werde 572. was
.. 5.» ... ^ beobachten 779.

tL.
<Lhe kan nicht eher vollzogen werden/biß die Contrahen,

ten das rechtmäßige Alter darzu erlanget 19. worinn
dasselbe best he S. 2lleer. Warum eine zwischen
zweyen Personen rechtmassg vollzogene Ehe nicht mehr
zertrennt werden möge 19.20. Die Ehe mit ungläubi¬
gen und ungleichen Religions-Verwandren ob sie gil¬
tig oder nicht 22. die Ehen zwischen zweyen / dem Wer
nach / ungleichen Personen / sind zwar in keinen Rech¬
ten verbotten / aber doch zu widerrathen 2z. Eine glei¬
che Beschaffenheit hat es auch mit zweyen dem Stand
nach ungleichen Personen ibici. wie weit die Ehe so wol
der Blut - Freundschafft als Schwagerschasft-halber
verbotten 25.26. Ob sie mit des verstorbenenSchwe¬
ster inäilpenlabel sey 27. ob die Ehe mit des verstorbe¬
nen Weibes Schwester nachzugeben 28- ob eine im
verbotenen Grad / ohne vorhergehende viipcnlzcion
bereits beschlossene Ehe wieder zu trennen ibici. wie
bey dem Wer« der Ehe der Eltern Consens erfordert
werde 28 §-2O. die Ehe/wann die Priesterliche Lopu.
Izrion darzugekommen / kan vermittels der Eltern O>5
lcns nicht ordentlicher Weiß zernichtet werden 29.
was von den Winckel - Ehen zu wissen 29- leoq. S.
UDlnckel - iLhe. Ob die Ehe die Vatterliche Gewalt

- ^ ^ ^ aufhebe^,
und straffbarer / als wann er von fremden teuren ge- jxh^eute mit vielen Kindern gesegnet / sind von den M
schehen wäre. 86- Diebstahle werden öffentlich oder mern mir vielen Freiheiten begäbet worden l?. sind
heimlich / mit Einsteigen und Einbrechen / oder ohne nach dem Tod zu betrauren 88>
daffelbige; in grosser oder kleiner Quanntat/ und end- Eh« Veredungen was sie seyn. i s i.

Ehekale welcher sich verheyrathet/ ob er seine Zeit nichts
desto weniger ausdienen müsse 76. wann durch sie dem
Haus - Vatter ein Schad an seiner Haushaltung zuge¬
zogen wird/ ob er die Ersetzung desselben vsn ihnen be¬
gehren könne 76 77. S- Gesind

zi. soll an gewohnlichem Ort und zu gewöhnlicher Zeit
geschehen zi.

creiittor wer seyn könne 108.
erystall-sehen ist ein abergläubisches Mittel/ vermittelst

des Satans / zukünffrige Dinge zu erfahren/ welche
That billig mit dem Leben gebüsset wird 7.

D.
Dach-Rinnen können nicht in des Nachbarn Hof und

Garten gerichtet werden / daß nemlich die Traufdarein
falle/ wofern nicht eine Servitut und Dienstbarkeit dar¬
aufhasstet 210. was dabey ferner zu beobachten. 211.
241.

Dach-Böden/ wer bey feinem Haus dieselben hat/ kan sie
zum Aufschütten der Flüchre wol gebrauchen/ er muß
aber selbige nicht allzusehr beschwehren 2z s.

Dächer sollen mit Ziegeln bedecket werden 19s. nicht mit
Stroh und Schindeln 211.

Dianas,/ sind / welche die Frucht zum Wucher und
Steigern auskauffen 11 z.

Darleihen' wer eigentlich könne 108-
Dkpo/t«'» oder anvertrautesGut / soll / wider des Vepo-

ncliten Willen / nicht zum Nutzen angewendet werden
106 dasselbe ist nicht abzulaugnen. >K>6.

Diebe der Früchte / Blumen/Pflantzenzc. wie zu bestraf¬
fen 1 z6. item die Fifch Diebe ibid.

Diebstahl. Der von dem Gesind begangne ist viel grösser

ich einmal oder öffters begangen/ und sind auf dieselbe
unterschiedliche Straffen gesetzet. sz8- Ol die Lebens-
Sttaff nicht zu hart / und folglich unbillich fey oder
nicht? sZ9 Ob verantwortlich / daß der gerödteten
oder gehenckren Diebe Leichname nicht begraben wer¬
den 540. Ob es billig/ daß solche gctödtete Personen
zur denen kieciicis ausgeliefert werden ibici. Ehelsft sind von unsern Vorfahren schimpsslich gehal-
Der Haus-Vatter soll seine Bediente / welche er zur
Verwahrung hinterlassen / zu dem Ende mit nothwen¬
digem Gewehr versehen / damit sie sich für den Nacht-
Kieben im Fall der Noth beschützen können/ 540. ein
Nacht-Dieb / welcher gestalt er könne umgebracht wer¬
den. ibici.

Diensibarkelt / die gar zu strenge und viehische ist unter
den Christen heutiges Tages abgeschafft 77. schwere
müssen die Christen bey den Türmn ausstehen 491.

Dienstboten müssen ihrer Herrschafft mit allem Fleiß
dienen und derselben nichts verwahrlosen/ sonsten sind
sie davor Rechenschafft zu geben gehalten 81.

Dienste werden in Franckreich ums Geld erkauffet 60. es
giebt einige/ welche diese Diensterkauffung ausserstens
cicfencliren. ibici. aber unrecht ibici. was von denen
Dienst-Beswderungenzu halten/welche durch eineHeu-
rath geschehen, ibici.

DAe,Mio», wider die jenige Verbott/ welchevon GOtt
herrühren/ist keine menschliche Oihientzcion krafftig
und zulässig?^. 2 s. 26. was für Ursachen einer Obrig-

ten und die Hagestoltzen genennet worden iz. dle Co-
rinther/ Athenienfer und Römer haben sie mannigfal¬
tig bestraffet ibici. werden noch heutiges Tages an etli¬
chen Orten übel angesehen ibiä.Lcp. 19.

She-Pacta / was sie seyen isi.
«Ehescheidung ist bey den Juden noch heut zu Tage nicht

ungemein 20. haben bey den Römern aus geringen Ur¬
sachen geschehen können. ibici.
Eine solche / dadurch das Eheband gäntzlich zertrennt/
und dem unschuldigen Theil anderwärts sich zu ver-
heurathen erlaubt wird/ist in den Protestantischen Kir¬
chen/ ausser dem Ehebruch und Hurerey/ und wegen
muthwillig und boßhasstiger Verlassung nicht erlaubt
ibiä. dem schuldigen Theil ist eine neue Ehe ausser Ob¬
rigkeitlichen wichtigen Ursachen nicht zuzulassen ib!6.
welcher Gestalt die Ehe-Scheidung zu TW und zu
Bett zuzulassen ibici. Ob und wie die Imporcntz zum
Beyschlaffen die Ehe scheide 20 21.0b und wie die mit
einem andern begangene fleischliche Vermischung die
Ehe scheide 2i.

Lhren,
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Ehren-Rettung/ Krafft welcher mandieausgestossne

Schmähungen zurücke gibt / wann sie sich in den

Schrancken einer rechtmäßigen Vertheidigung ent¬

hält/ist nicht zu verwerten p. n. i2. die aus Räch für¬

genommene vielmehr zu bestraffen/als zuzulassen 12.

die rechtmassge in connnenri geschehen / und dabe»

eine juste Proportion beobachtet werden soll >diä. kan

entweder mündlich oder schriftlich geschehen ibiä.

Eicbcln. Ob sie dem Forst - oder Eigentums Herrn

zustehen 792. leqq. die Eichen und Eicheln sind sehr nütz¬

lich 799. von ihnen kan das Laub genützt werden. 8c>o.

Ememosckafften was sie seyen/ und was darzu erfor¬

dert werde. isi.

Lmeommen/ die jährliche haben eine grosse Gleichheit

mit den Zinsen 110

<Llnst»y der Güter wie es damit hergehe 3 14.

tollen ist eins von den ältesten Metallen 18 s. was eiser¬

nes Vieh sey ikiä. von welchen Personen man sage/

- daß sie seyen eisern worden ibiä.

Altern / ihr Lc>n5ens wird in dem Werck der Ehe für-

nemlich erfordert/ doch anders nach denKayserl. Rech¬

ten/ als nach heutiger Lands-üblicher Gewonheit 23.

§ 2O-ihre Pflicht gegen ihre Kinder bestehet insgemein

in rechter Auferziehung 44.4s. 46. welche Personen

unter dem Wort der Eltern zu verstehen 30.44. denen

hat die Natur die Liebe gegen ihre Kinder einge-

pflantzt 44. Straff derer Eltern / welche ihre Kinder

umbringen 44. wie diese zu straffen / welche ihre Kin¬

der expomren und von sich legen 45. wie lang die

Pflicht gegen ihre Kinder in Auferzieh - und Versorg¬

ungwahre ? 47. ob die Eltern ohne Unterschied allen

Kindern diese Pflicht zu erweisen schuldig -Kici. sollen

ihre Kinder zu Vollziehung einer ihnen unanständi¬

gen Ehe nicht zwingen ikiä. Sollen ihren Lonlens

in solche Heurathen geben / wordurch ihrer Kinder

Glück kan befördert werden 48- sollen gute Kinder-

Zucht halten 48-49. sollen ihre Kinder in den freyen

Künsten und guten Wissenschafften auferziehen lassen

57. sind nach dem Tod zu betrauren 88-

lLnvtcn geben einen guten Nutzen ic>8z. von ihnen ge¬

ben die Bauren Zinse io84- sindunter dem Wort der

fahrenden Haabe begriffen. 1084.

Enrlchner ist schuldig/ das entlehnte Gut wieder zu er¬

starren 109. wie er das entlehnte Geld / wann es sein

(^eäiror nicht annehmen will / um damit er die Zinse

desto langer geniesen könne / demselben aufdringen kön¬
ne 110.

Erben/ die sich der Erbschasst unterzogen / muffen der

verstorbenen Personen hinterlassene Schulden bezahlen

107.108. ihnen stehet ftey/ die Erbschafft anzunehmen

oderzuentschlagen 152. was hierbey zuthunibiä. was

sie bey der Theilung in acht zunehmen. 153.

Erbschaffe pflegt entweder Testaments-Weise zuzufal¬

len 121. seqq. oder ohne Testament in Ansehung der

Blut-Freundschafft / und wie solches geschehe 145.

146.147.148-149. r so. oder durch sonderbare Ver-

trägundl^a isi. 152. isz-154. oder durch Lxccu.

riones , Immisswnes und Lessiones 154. 155. 156»

157-158.159-160.

Erb-Verbrüderung was sie sey 152.

!LrboZl'ns-LonrrzH oder Erb-Bestandnüs / was dabey

zumercken.433.

Erckcr. Sind einem jeden in dem Seinigen in gewisser

Mas zu haben erlaubet 230.

Erdbeben / wann ohne des Leben-oder auch des Erb¬

zins Manns verschulden die Gebäu durch Erdbeben

verfallen/ wer denSchaden zu tragen gehalten sey. 169.

Erndre / in derselben / wann unbequemes Wetter ist/

- können die Früchte an einem Sonntag / wann besser

Wetter einfället / und also im Nothfall/ eingefammlet

werden 8. zur Zeit der Erndte werden die gerichtlichen

Handlungen gesperret 44 z. und warum 616.

Erstattung soll man thun von dem / was andern gehö¬

rig !ios. 106. wie solche Erstattung zu thun 120.

was dieses Wort Erstattung in sich be^reiffe -bici. auf
was Art und Weise solche geschehen müsse ibici. soll zu

rechter Zeit und an einem bequemen Ort geschehen

121. heimliche Schulden sollen heimlich / öffentliche

aber öffentlich rcüirmret werden ikicl. die Erstattung

geschicht auch unterweilen durch des Priesters oder

Beicht-Vatrers Hand ohneNamens-Benennung des

Verbrechers 121.

Eftl-Stechen um 25. Gold-Gülden best»äffet 94z. E-

sels-Posten / deren man sich im Nothfall bedienet.

944'

Xxco5»«,«»ic»>te sind der Begrabnus unwürdig. 9a

E^cher worinn ihr Amt bestehe 364. Wann der Lands-

Herr in seinem Land die bißherige unterschiedliche Ey-

chen abschaffet/ und eine gewisse Land<Eych einführet/
ist die Frag/ ob diefeVeränderung auch die Fremde/

welche gültbare Güter in solchem Gebiet haben / zur

vklervzn? verbinde. Und ob der Gült-Herr / so ein

Fremder / mir dem Gült-Geber (der ihm aus seinem

Weinberg etliche EvmerMost zugeben schuldig) nach

der neugemachten Land-Eych abzurechnen / und sich

bezahlen zu lassen gehalten sey- 364. 365.

Eycr geben sonderbaren Nutzen 1074. ob sie eigentlich

unter die Fasten-Speisen zu rechnen -b-ä Gebrauch

das Oster-Ey zu holen 1074.1075.

5

Fahrnus. Was unter diesem Wort begriffen / ist sur-

nemlich aus der Art zu reden / und aus den dcsruus oe-

rer Orten zu lernen 135.

Fahr-LVeg. Was es damit für eine Beschaffenheit ha¬

be 242.

Farben/ihr Recht 916-die Schwarte ist jederzeit für un¬
glücklich/ die weife hingegen für glücklich gehalten wor¬

den 916. Ob aus den Farben ein gewisses Zeichen der

Tugend oder Untugend herzunehmen, ibiö.

Felobau S- -Ackerbau.

Felvmefi Runst zu wissen / daran ist viel geleaen 1 zo.

ein Haus-Vatter soll deren etlicher massen kundig seyn/

ikici. Wie die Feldmesser/welche von dieser Kunst ?ro-

f-llion machen / sollen beschaffen seyn ibiä. wie sie ih¬

rem Amt ein Genügen thun / ibicl. Ihr Ursprung z 54.

berühmte Künstler derselben z 34. was für ein Meß

zunehmen 335. Instrumenten der Feldmesser 336. ss

vü'lerley Arten des Feldmessens es gibt ; so vielerley

Irrthümer gehen auch mit für. 340 Ob die Partheyen

die Ersetzung des Schadens von dem Feldmesser begeh¬

ren können Z4O. Gesetzt/ daß jemand ein Stück Ackers

von iO. Morgen gekaufft/ darinnen ihm von dem Feld¬

messer im Abmessen und Abtheilen zuwenig zugeeignet

worden / ob er den Abgang von dem Verkauffer mit

Recht begehren könne? -Kicl. was für Stück eigentlich

der Feldmeffereybedürfftig seyen 34z. In was für Zeit

die Abmessung der verkaufften Felder geschehen müs¬

se 343. Wann es in einem Amt unterschiedliche

Maasen gibt/ nach welcher die Abmessung anzustellen

?44 die Feldmeß-Kunstmuß auch bey den Jnsulen ge¬

brauchet werden >b. die Feldm?ß-Kunst ist auch bey der

Auflösung nothwendig 345- hat sehr viel bey Setzung

der Gräntzen und Marck -Skinen zu schaffen -b. Feld-

.*Ff Z messe»
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messer sind geschwome Meister zs2. wer die Unko¬
sten / so bey der Messung aufgegangen / zu ertragen ha¬
be ibiä.

Fenster der Gebäue / wie damit rechtmassig zu verfahren
197.198.201. Wann ich meinemNachbarnbey einer
gewissen Strasse versprochen / daß ich in die Mauer
meines Hauses kein Fenster wolle brechen lassen / Her¬
nachmals aber dieses Hau6 verkaufte/ ist die Frag: Ob
derKauffer an dieses Versprechen dergestalt verbun¬
den/daß er auch kein Fenster in besagteMauer brechen
lassen könne 21z. Niemand kan genöthiget werden/
daß er geschlossn Fenster halte 214. Es gibt Für-Fen¬
ster oder Winter-Fenster / welche für einen Theil des
Hauses gehalten werden / und/ nach der Verkaussung
desselben/ dem Kausser folgen 214.

Feuer / mit demselben soll ein jeder Haus-Vatter behut¬
sam umgehen 14c». wann er den durch Feuer gemach¬
ten Schaden zu ersetzen ibid. ist für sein Geslnd zuste¬
hengehalten/wann hierinn ein Schaden durch dassel-
begeschiehet 140. etliche Lz5u8 werden erörtert ibid.

Feuers - ZSrunsten entgehen entweder gefahrlicherWeise / oder aus Nachlässigkeit und Übersehen / oder
endlich ohngesehr 328. gefahrlicher Weife durch
Feuer-Einlegen und Mord-Brenner 528- wie sie aus
Nachlässigkeit entstehen Z29. wie sie von ohngefehr
sich ereignen ibid. gute Ordnungen wegen des Feuers
z zo Ob das Feuer zu besprechen ibid. was nach ge¬
löschtem Feuer eine Christliche Obrigkeit zu thunibid.

Feuer-ikssen wie sie zu bauen. 234.
Feuer,Mauer S. Cgmin.

FeuerSpritzen ist ein höchst-nöthiges Instrument.
Z2Z

Fe^er - Tag. Alle Arbeit ist an diesem Tag nicht allein
in den geistlichen/ sondern auch in weltlichen Rechten
verbotten 8- An denselben soll keine Hochzeit gehalten
werden/ ohne Dispensation der hohen Obrigkeit ibid.
hier wird aller Nothfall ausgenommen / wann er än¬
derst verdienet/ also genennet zu werden/und der GOt-
tes-Dienst nicht gar hindan gesetzet wird ibui. wann und
wie lange die rechtliche Feyer-Tage waren 616

was es sey 124
Findel-, Rinder solche auszuerziehen/ stehet der Obrig,

keit des Orts/ wo ße gefunden werden / von Rechts we¬
gen zu 45. ob sie für ehlich oder unehlich zu halten / und
zu Ehren-Aemtern und Handwercks-Zünfftenzu lassen
ibid.

Ftnsternussen/ was sie würcken 454Ftstherey, wegen ihres Nutzens hat man für dieselbe je¬
derzeit grosse Sorge getragen 1181. niemand darf
ohne sonderbare Erlaubnis sich derselben bedienen ibid.
was von Fischer-Gerechtigkeitrechtlich zu wissen von Nö¬
then 1182.118Z

Fisch-Dieb wie sie zu nsNiren i z6.1186. Von den Fi¬
schen wird der Zehend gegeben ibid.

Flachs / soll nicht in Fisch-Wasserngewässert werden/
weil es ihnen schädlich 597. das Dorren desselben soll
nicht nahe an den Scheunen und Städelu / auch nicht
in den Hausern und Stuben geschehen ibid.

Flösse/ find von den Bächen unterschieden Z I Z. etliche
haben einen immerwährenden Laufs/ etliche aber fliest
sen nur im Winter / versincken und vertrocknen aber
im Sommer ziz. Es gibt auch gemein und Privat
Flüsse ibid.

FsrstiMeister undFSrsier/wie sie sich zu verhalten 84sFrohnen S. Scharrvercken.
Fruch^Dkb wie er zu straffen i z/. l z5.

nscurales Lc indulirisles, was bey denselben zu beo¬
bachten 6Z9

Fuhrleuc wie sie einander ausweichen in hohlen Wegen
886.

FürtSuffe sind dem gemeinem Wesen sehr schädlich / und
verursachen in demselben grosse Theurung 11 zG.

Gans geben einen guten Nutzen in der Haushaltung
io8z. sonderlich mit ihren Federn io8z. von ihnen

geben die Bauern Zinse 1284. sind unter dem Wort
der fahrenden Haabe begriffen ibid.

Gärtner werden unter die Künstler gezehlt 650. sin)
bey den Türcken in Ansehen ibid. die Schlechten wer¬
den bey uns Krautler genennt ibid. soll getreu ersim,
den werden ibid. hat Macht einen Ketten-Hundzu
halten 6s2.6sz. item Fuß-Eisen zu legen 65z. abee
nicht selbstGeschos zulegen ibid.

Gärren/ sind zweyerley/ Lust-und Nutzgärten 647
Garten-Lust ist eine von den grösten ib. die Gärten
tragen unterweilen grossenNutzen ein ibid. bringen gros¬
sen Schaden zu Kriegs-Zeiten 648. wann ein HauS
verkaufftwird/ ob sich derKauffer auch des bey dem
Haus befindlichen Gartens anmassen könne ibid. ist
mit einem guten Zaun zu verwahren 6s z. wie sich der
Garten-Herr gegen seine Nachbarn zu verhalten 6sx
ob gantze Gärten-Stücke anderwärts zu versetzen ibiä.

6s6
Wann ein durch meinen Garten Messender Bach / aus
welchem ich denselben bisher gewassert/ eine zur gemei¬
nen <^tadt gehörige Mühle treibet/ wegen allzu gros--

. ser Dürre aber so ausgetrocknet ist / daß fast nicht Was¬
sers genug von der Mühle vorhanden: Ob ich nichts
desto weniger einen Theil dieses Wassers zur Wässer¬
ung meines Gartens gebrauchen könne 6s6. Kräuter-
Obst-und Blumen-Gärten 6s8. was das Garten-
Rechtmitsichbringe6s8.6s9.Wann jemand ine»
nes ander Garten / welcher ohne dem mit fetten Erd¬
reich versehen / oder schon vorher gedungen worden:
Mist geführet/und denselben aufs neu gedunget/so kan
derselben des verursachten Schadens halber belanget
werden 66 z
Ein jeder darf in seinem Garten nach Belieben säen
66s. wie ihm solche Gerechtigkeit benommen werde

ibid.
Das Umsetzen der Gewächse soll auf eines jeden Grund
und Boden geschehen 666. in den Gärten sind
schädliche und gifftige Kräuter nicht zu gedulten 669.

- was zu thun/ wann die einheimische Thiere den Garten
verderben 71 z. item das Wild ibiä. ob die Krauter
für solche Güter zu halten / welche zum Bäuerischen
Gebrauch gewidmet / oder ob sie für solche Güter zu
halten / welche zum Städtischen Gebrauch gehören

726
Gebäu Nothwendig -und Nutzbarkeit derselben i6z.

Regenten tragen Sorge/daß die Gebäu in ihrem We¬
sen erhalten werden ibid. übermäßige aufzufuhren ma¬
chen manchen verarmen 164. was sich ausbauen heif-
se ib. können zum Nutz des gemeinen Wefens auf
Obrigkeitlichen Befehl wieder abgerissen werden 165
werden auch bißweilen zur Straff eingerissen / wann
die Besitzer das Laster beleidigter Majestät begangen
ibid. wieein Haus-Vatterzu seinem Zweck gelangen
könne/sein Gebäu starck und dauerhaft / bequem und
handsam / und endlich zier-und ansehnlich aufzuführen.
191.192.19z. 194.
Breite des Gebaues hat eben so wol / als die Höhe
feine beschriebene Maß / welche man mcht überschrei¬te»
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ten darf. 19 z. Voy der Höhe und Länge des Gebäues Gersten.Wann die Koch-Gersien von der Obrigkeit kön¬
ne auf einen gewissen Preiß gesetzt werden 586

Gesind. Hn Wahl desselben muß der Haus-Vatter
klug und fursichtig verfahren 75. Wann es ungetreu
handelt / kan der Herr deßwegen besprochen werden

ikicl»
Soll mit ordentlicher Kost und Nahrung versehen
werden 79. ihr Lied-Lohn ist an etlichen Orten start¬
lich pliviiezlrt / an andern Orten ist solche Freyheit
beschnitten 8o- könneil sich des Ketennons-Recht be¬
dienen ibi-j. Es ist nicht alsobald das?ir zu halten/ man
sey dem Gesind nichts schuldig / wann demselben keiri
Lohn versprochen worden 8c>. Wann und zu welcher
Zeit ihm der Lohn zu reichen, idici. kan nicht vor Ver¬
messung der Zeit / ohne Verlust des Lohns aus ihrer
Herrschafft Dienst tretten 8r
Unter demGesind und Täg-Löhnern ist kein wissentli¬
cher Unterschied 8s. wie weit sich ihre Ehrerbietigkeit
gegen die Herrschafft erstrecke -dici. lst nicht schuldig
zuthun/ was wider Gewissen und gute Sitten laufstikicj.
Durch dasselbe wird imFeld-Und Acker-Bau viel ver¬
wahrloser 546. Item durch ihre Untreu 547

Gesundheit ist unter die gröste Glückseligkeitdes
menschlichen Lebens zu zchlen 120* dafür ist von einet
ChristlichenObrigkeit embsige Vorsorg zu tragen.

Getraid-«RaskenS. Rorn/HaUs.
Gerraid» Was unter diesem Wort eigenthümlich zu

verstehen 584- wird heutiges Tages eingetheilt in har¬
tes und weiches idiä. wie es mit dem Entlehntenbe¬
schaffen 584. ieqq. derjenige / welcher einem andern
an seinem Getraid oder Frucht entweder muthwilli¬
ger Weiß/ oder auch sonst durch seinVerschulden etwas
verdirbt / nicht allein den Schaden zu ersetzen / könne
angehalten/sondernauch mit willkübrlicher Straff an¬
gesehen werden 589- was bey Einführung desselben zu
beobachten 620

Gevaceern/ was für Personen hierzu zu nehmen 48.0b
dieses Werck ein Romisch-Carholischerbey einem so-
genanntenLutherischen oder Nesormirten verrichten köll-
ne ibiä. wie viel derselben hierzu zu erwählen ibicl. was
vom Paten-Geld zu halten ibiä.

Gewicht / Verfälschungderselben 112. z6z. 364.
Gewicht und Maß-Beschau ist nöthig in Städten und
Kepublilzuen 264

Giffc^Verkauffer sind straff-würdig 669
cher in einem fremden Gelait die Gelaits- Gerechtigkeit Gips wird von etlichen unter die Metall / von andern aber
hergebracht / sich deßwegen einiger Lands -Obrigkeit nicht gezehlt 18z
m demselben Gelait anmassen könne sZ7-warum sol- Glaß brennen Erinnerungen / welche hiervon zu
chesGelaiten eingeführet s?8 mercken 8z7

Geld woher es im Lateinischen pccuni- genennet worden Glocken haben allenthalben grossen Nutzen 24t. wann

was zu wissen 194. wann nach Verkauffungeines
Hauses derKauffer eine schadhaffte Mauer repariren
lasser und in solcher ein Stück Geld gefunden wird/
fragt sichs / wem dasselbige zuzusprechen ? 194. die
Gebau sollen wegen Feuers-Gefahrmit Ziegeln bede¬
cket werden 195. man soll sie / soviel möglich / für dem
Wasser bewahren ibiä. welcher Gestalten sie sollen
aufgerichtet werden / damit nicht leichtlich eine Feuers-
Brunst entstehe ikiä. und 196.
Unter den Bequemlichkeiteneines Gebäues ist nicht
die geringste / daß man sich nicht genugsam mit Licht
versehe / mithin nicht zu wenig Fenster in das Haus
mache; was dabey Rechtens/ wird erörtert. 187
Oeffentliche Gebaue bestehen entweder in den Stadt-
Mauren und Thoren/ oder in den Wallen undThür-
nen / oder auch in denen Raths-Häusern / Kirchen
und Schulen / :c. 422. diese sollen billig / was die
Zierde betrifft / vor denen Privat-Häusernden Vor¬
zug haben ibiä. niemand ausser der Obrigkeit darf sei¬
nen Namen an eiu öffentlich Gebau/bey grosser Stras¬
se/schreiben 202
Unter die öffentlichen Gebau gehören auch die Wasser¬
leitungen idiä. wann ein Haus oder Gebau ihren vie¬
len zugleich gehörig / und sie in der Art und Weise zu
bauen und zu bessern nicht überein kommen können/
was bey solcher Begebenheit zu beobachten 240. was
bey dem Grund und Boden / darauf die Gebau gesetzt
werden/zu beobachten 327
Was bey Erhaltung derselben in acht zu nehmen ibicl.
was es mit der Wieder-Einreissungderselben für eine
Bewandnus habe z?i.z?2

Gefalle./ jährliche haben eine grosse Gleichheit mit den
Zinsen 110

Gefahren. Die Zeit zu gebährenist bey den Menschen
nicht zu äererminiren. 891. Was in den Rechten für ei¬
ne Zeit gesetzet ibi<j.

Gefundene Sachen/soll man wieder zu stellen / es mö¬
gen für Schatze oder für verlohrne Sachen gehalten
'werden 106.107.

Gchäae / was es nach denen Käyserlichen Rechten mit
denselben für eine Beschaffenheit habe/ und wie sie zu se¬
tzen 551 dasVerwildete sind die Unterthanen schuldig
zu beschneiden 55 z

Gelaice ein Sicheres ist denen Kauffleuten zuzugeben
4Z7. warum zu freyen offenen Meß-Zeiten dasselbe so
ordentlich berieten werde. Ob ein Fürst oder Her: / wel-

sie aufgekommen
Gottes Aasten Verwalter /

546
Gelehrte / an denselben ist dem gemeinen Wesen viel ge¬

legen 57. Zimmer derselben wie sie sollen beschaffen seyn
2l5

Geliehenes soll man getreulich und unverzüglich wieder er¬
statten 105. und zwar eben in diesem Stand /wie man
es empfangen 106. i oz --7-.--^

Gemählde und Bilder gehören vielmehr zur Zierde des Gräny-SäUM / sonst Loch-oder Mehl-Baum genannt/
Hauses / als zum taglichen Gebrauch des Haus - Vat-
ters . 2zc>

Geräht zu Milch/Butter und Käs/ soll man im Vor-' rath haben / damit mans nicht entbehren dörffe 981
wann mansie entlehnet/ wie sich zu verhalten ibici.

ibici.
was sie zu beobachten

. . 116
Gottes Pfenning einzulegen ist löblich , ibiä.
Gsrts-Ä.ästerer sind der Begräbnus unwürdig 9a
Graben,Aufwerffen ist unter die Frohn-Dienstezurech-

. 242.24z
/ sonst Loch-oder Mehl-Baum genannt/

wann er von demWind übernHauffen aeworffen wird/
oder sonst Mers halber übernHauffen fallt/wer sich des-

795
einen gewissen Span

841

sen anzumaßen
Aus demselben hauet man

eycyzu
Gericht / was das Zaun-oder Pfal-Gerichte / item das Grany^Steln verrücken / ist ein straffwürdiges Verbre-StrassewGericht fey 55» chen loo.i z6. worinn selbige bestehe ibici.

Wenn
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Wenn deswegenStAttigkeiten entstehen/was d ^Rich¬
ter zu beobachten ib. Sie werden gemeiniglich mit einem
Zeichen bemercket ib. sind/nach Platonis Meinung/von
GOtt bestätiget worden zso. wie sie Anfangs bezeich¬
net worden ib. durchSteine hat man am meisten sich be¬
flissen ib. werden in öffentliche und Privat-Gräntzen ein¬
getheilet zso. Unter denselben gibt es unterweilen zwey- Haushalten/ soll sanber und rein gefuhret werden
drey-und vicreckigte ibici.Gn jeder hat seinegewisse Thei- Hausrach/was durch denselben zu verstehen
le als gleichsanr zugehörige Glieder z s i

Grastns Gerecdrigkelc / wem es vergönnet 6zzGrsmmee/ wird meistentheils durch die Natur hervor¬
gebracht» 639. gehört also unter die k>u5lu8 narurülcs.
ibiä. An dein Einbringen des Grommets ist demHaus-Vatter viel gelegen. 640

Grundrisse der Gebau/ was ein Werck-oder Bau-Mei¬
ster wol dabey zu beobachten 21z

Gölten haben eins grosse Gleichheit nu't den Zinsen. 110
Güter soll man entweder in den Lon^Nen / Kaufs-oder

Verbesserungs-Brieftn/ oderin den Saal-Marckund
Lager-Büchern so wol dem Meß nach/ als auchmitih-
ren Angrantzen ordentlich beschreiben. zs2. Formuln
hiervon, zsz. zs4> wann ein Wasser - Buch oder gemei-
nerWeg amunternMarck zwischen zweyenGütern her¬
gehet/so Mänzen dieNachbarn nicht zusanimen 354, an
etlichen Orten werden die Güter mir ihren Angrantzen
nach dem Auf-und Niedergang der Sonnen / item nach
dem Mittag und Mitternacht/deßgleichen auch nach de¬
nen Winden bemercket ibic! was bey Kaufs und Ver-

... 'ert werden/weiles
ihnen schädlich 597. das Dorren desselben soll nicht nahe
an den Scheunen und Stadeln/auch nicht an den Häu¬
sern und Stuben geschehen ^97

Hary Md Pechscharren ist denen Tannen - Waldern
schädlich . L04

i6z

Haus-Vatterimißden durch seinesGesindesSchuldund
Verbrechen andern zugewachsenenSchaden erstatten
7 sOb und wieweit einHaus-Vatter/wegen einer durch
Schuld oder Fahrlästigkeit seinesGesindes entstandener
Feuers-Brunst belanget werden könne? 76. Wann ec
seinGesind vor der Zeit abschafft/ ist er gehalten/ demsel¬
ben den völligenLohn zu geben 77. soll seinGesind mit or«
deutlicher Nahrung und Kost versehen 79. Soll dasiel-
bige mit allzuschwerer und unerträglicher Arbeit nicht ü-
berlegen ib .Soll das krancke Gesind nicht alsobald fort«
jagen/kan aber auch dasselbe zu behalten mit nichte durch
ein Rechts-Mittel angestrenget werden ibicl. ist nicht ge¬
halten dem krancken Gesind den völligen Lohn zu bezah¬
len ib. Ist nicht schuldig/ wann das Gesind vor Verfiich
siing der bedungenen Zeit stirbt/ den Erben den völligen
Lohn zu geben 80. Soll seinem Gesind den schuldigen
Lohn nicht fürenthalten ib Soll mir feinemGesin d nicht
allzu tyrannisch verfahren 81. Solches nicht mit
Schimpff-und Schmähworten antasten 82. soll bezah¬
len was er schuldig ist 104

kauffung derGücer zu beobachten. S.Rauffen und Hebammen/chrAmt121." wie weit ihnen Glauben zu
Verpuffen. Anschlag derselben/ was dabey zu beden- geben id-ci.
cken 408.409»^. Heerde/wie viel Schafe eine Heerde machen 1020

H, Heimliche Gemacher sollen fleissig gereiniget werden
169

Haber - Mee! kan von der Obrigkeit auf einen gewissen Hencker / sind eigentlich zu reden / nicht für unehrlich zu
Preiß gesetzt werden 588- wie auch der Haber selbst

iki6,
Hauser/die Verbesser-öderWisderauferbauungderselben

ist jederzeit sehr favorabel gewesen 164. wann jemand
mit einem andern eme Behausung gememschasstlichbe¬
sessen/und zu derselbenVerbesserungUnkosten angewen¬
det/hat der Verbesserer/wann ihme die Unkosten für sei¬
nen AMheil von dem andern nicht erstattet worden/ das

halten s8. einen hat der Kayftr Weneeslaus zu Ge¬
vattern gebetten ib, sein Amt hat ehedessen zuRemlingen
der letzte unter den Rahts-Hmen verrichtet ib, werden
doch gemeiniglich heut zu Tag für verachtete Personen
gehalten ib. Kayser Carolus V. hat ihnen einensondcr-
baren Habit zugeeignet ibiä. Ihre Kinder können von
Handwercks-Zünfftennicht ausgeschlossen werden ib.

Hengst G-Pferv.
Haus eigentlich an sich ziehen können 164. Unterthanen Herdzins/was es sey 224. darzu gehören die Rauch-Hen-
sollen keine zu koDare Häuser bauen -Kiä. mancher bau¬
et einem andern eins / und bekommt selbst das Grab da-
Hr 16s. bey Erbauung eines Hauses / hat sich einer vor-
nemlich einen gesunden und zusemerNahrungbequemen
Ort zu erwählen 168. diesteye Lujst / Wasser und Licht
sind vor die vornehmsten Qualitäten eines Hauses zu

MN ibicl.

Hinschaffe S.Haus-Vattsr. 640
Heuen was man dabey zu beobachten 637. mit dem Heu

einführen soll sich der Haus-Vatter nicht säumen 6?z.
daran ist ihm viel gelegen

Heuraths Noeuln/was sie seyen zfi
halten 169. Creutz-Gitter vor Gewölber/ Gattern/ An- Hirten deren giebtszweyerley Gattungen : Eigen - und
gel/ Schnallen /Handhaben und dergleichen werden für Gemein-Hirten957. wie ein jeder sein Amtzu verwalten
einAngehömngdesHausesgehalten/und nachVeckauf- 957
ung desselben /als nothwendige Stücke desHaufes zuge- Hschzeit/kanan Sonn-undFeyer-Tagen nicht vollzogen
eignet i86.was eigentlich für ane Pertinen; eines Hau- werden/ohne Difpensation derhohen Obrigkeit s
ses zu halten ^ ^ ibicl. Hol? wann die Zeit solches zu hauen 175. An Erhaltung

Handels-ZSücher/ was für Glauben denselben zuzustel--
IZO

Hand--Muhl sind vorAlters sehr üblich gewesen Z22. dar¬
zu hat man ferner Esel/ Ochsen und Pferde gebrauchet

ibicl.

Handrvercker / ihr unvernünsstiges Schelten / Auf-und
Umtreiben ist bey hoher Strassverbotten 11. ob Einhei¬
mische odezFremde zumBauen von einemHaus-Vatte:
zu nehmen 189- S. ZSauleute. Sind unter dem ge¬
meinen Wesen unentbehrlich 1226. ihre Betrügereyen

1227.1228.

der Höltzer ist sehr viel gelegen 78 z- wie mit dem Bau-
alsBrennholtzgesparsam umzugehen 785. was von den
ienigen Feldern und Gütern/ dergleichen auch von den
Egarten/abgetriebnenSchlägen u- Holtz-Bergen/dür-
renHeyden/blossen unartigen Hügeln und Gründen/die
zumAckezbau nicht taugen/hingege abez zumHoltzwachS
dienlich sind/und wie/des gemeinen Nutzens wegen / die
Unterthanen dahin anzuhalten/daß sie selbige durchBe-
saamung zurHoltz-Züglung bereiten/ zu wissen 789. wie
diejenigen / so Holtz stchlen /oder auch aus Muthwillen
verderben/zu bestraffen 819. was bey dem Hoktzabgeben
zu beobacht? 827^9 dem Holtzhauen zu hemercken 828

was
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was eigentlich den Forsten schädlich sey 829. was bey
dem Holtz-Zehenden zu mercken 829.8zc>. was von de,
nen Wind-Fällen/ Schnee- Brüchen/ Affter-Schla,
gen und andern abgängigem Holtz zu wissen gss.waS
bey dem Brenn-Holtz zu mercken 8s6.857

^olyungs-.'Gerechngeeltist aus dreyerley Weise zu
betrachten (1.) so ferne derselben jemand sich in seinem
eigentümlichen Forstgebrauchetiya.i7Z.(2.)foferne
dieselbe in einem fremden Forstjemand zukommt 17z.
,74»
(z.)so ferne einem in dem Gememds-Forst selbige ver¬
gönnet ist i?z.wa6 von dreyerley Arten zu bemercken
«7z.5cczq. Ob jemand/welchen der Holtz'Hau in eines
andernForst für feineFamilie vergönnet worden/wann
sich selbigevermehret hat/ diese Gerechtigkeit auch über
die von Alters hergebrachte Gewonheit cxrenckren und
ausdähnen könne 174. wann das Holtz im Forst für
demEigentumS-Herm und demjenigen/ so die Besatz-
Ungs -Gerechtigkeit in demselben hat/ nicht erklecken sol»te/ ist die Frage / wer hierinn dem andern vorzuziehen
1/5. wie man der Holtz - Gerechtigkeit könne verlustig
gemachetwerden 175

Hopffen hat den Namen vom Hupffen 77s. wird an den,
jenigen Orten Teutschlandsmir grosser Sorgfalt ge¬
bauet/welchen die Natur den Wein-Wachs versaget
770. Ob nach Sachsen-Recht der Hopffen zum Muß-
theil gehörig ibiä. Ob sich jemand die Gerechtigkeit er¬
werben kan/Hopffen,Pfahle in eines andern Wald zu
hauen 780.781. Ob und wie die Hopffen-Pfahle unter
die bewegliche oder unbewegliche Sachen zu rechnen/
und ob sie nach Verkauffung desHopffen-Gartensdem
Kausser folgen 78 »Was bey demÄbnchmen des Hops-
fens zu mercken ibiä. das unziemliche Aushauen dessel¬
ben ist nicht zuzulassen 8s t

HSner/welche der Obrigkeit/von dm Bauern/als ein
Zins gereichet werden/ sind Gras Hüner/Rauch, Hü«
ner/Ahend-Hüner/ Fast-Nacht.Hüner tt.was bey den
Hünern zu beobachten 1074

Hunde die Schaf- Hunde werden von den Schafern ge¬
meiniglich gebengelt icxzf.sind nothwendige und nützli¬
che Thiere 1041. ihre Treu ist sehr groß ibici. ihreWach-
samkeit 1041. ob einer / der unversehens einen Hund
todt schlagt/ deßwegen unredlich zu halten »042. Wer
einen Hund entwendet ist straffbar ik>6.

Hunds-Tage/in selbigen wezden sast'allerQrten/ihrerall,
zugrossen Hitze halber/ nutzen ertheilet 44»

Jahr/ warum etliche Völcker dieselben nach dem Mond/
und etliche nach der Sonnen gezehlet 440 das Neue
wird von unterschiedlichenNationen unterschiedlichan¬
gefangen 441. Zur selben Zeit sind jedesmals merckwür,
dige Solennitaten vorgenommen worden ibicl. Neu»
Jahrs - Geschencke waren vor uralten Zeiten üblichibiä.
und sind noch heutiges Tages gebräuchlich 44». Glück,
Wünsche an demselben sind ebenfalls noch üblich ibiä.
was der Abbt vonEborach demAmt-Mann zuSchwa,
bach für ein Neu-JahrS-Geschenckliefere ibiä. Eltern
beschicken ihre Kinder/ und Tauff» Boten ihre Tauff,
Paten an demselben ibici. an demselben werden auch von
den Herschafften ihrem Gesind und DienstbotenVer-
ehzunaen gegeben 442 -deSSchalt-JahzsBenamsungen
und Cigenschafften idiä.

!mpor«ny oder Unmglichkeit zum Beyschlaffen/welcher
Gestalt sie die Ehe scheide ^ zo.zt

Ingber/ Verfälscher sind straffwürdig 604

Inc^csscmuß man von denZinsen behutsamlich unterschei
d.'N 1

Instrument/wasdarzu erfordert werde/ daß es gütig
sey - l 160.116i. 1162

Inventarium, was zuAuftichtung eines rechtmassgen von,nöthen ic>8
Jungfern/ Geschminckte/versündigen sich höchlich an ih¬

rem Schöpffer 6z. Sollen nicht zu vertraulich mit
Manns, Personen umgehen 6 z

R.
Räse/ damit wird grosse Handelschafft getrieben 987

Gebrauch der Alten/ die Käse zu räuchern 387
Rald/ob dafür zu halten/daß mit der Kuh zugleich daö

Kalb verkaufst worden sey/ obgleich von dem Kalb bey
dem Kauffkeme Meldung geschehen977. davon wird
der Zehendgegeben 977

Aalck/ wer einen Kalck - Ofen ausrichten will/ MUß den»
selben von den benachbarten Häusern entfernen/damit
selbige durcb Feuer keine Gefahr zu besorgen/auchder
ungesunde Dunst denNachbarn nicht beschwerlich seyn
möge i gz. Welche den Wein mir Kalch bereiten und
verfalschen/ sind billig abzustraffen idicl.

Aammern sind entweder eigene oderBestand-Kammem
229. Wann einer in seiner letzten Willens, Verord¬
nung jemanden eineKammerverMachet/istsolchcs nach
dem gemeinen Wahn der RechtS-Gelehrten nicht von
dem Ort selbst/sondern vielmehr von den Sachen/ so
zu solcher Kammer gehören/zu verstehen / wofern die
Umstände nicht ein anders an die Hand geben »29

Ragen können Nutzen und Schaden bringen 10441045
Aauffen und Vetbauffen.Bev demselben/sonderlich dieligendenGüter betreffend/wird derObrigkeitlicheLon-

lenlus und kzrikcarion erfordert Z7Z was bey Ver,
kauffung der Frücht imFeld zu beobachten;74.Betrü,
ge die Menge geben hin und wieder für 375. Personen
welchezum KauffeN und Verkauffen tüchtig oder nicht
z75-die Güter und Sachen betreffend/ darüber con-
trsbirt wird/muß der Kauffer vor allen Dingen sehen/
ob das jenige/ was er zu kauffen willens w rerum naturz
sey 376
Was ferner zu beobachten ibi6.Z77.Z78.Sowol eigne
als fremde Sacken können verkaufst werden 379. Ur,
fachen/ welche denKauff-Handeluntüchtig machen z 8c»
was l-sello ulrracjjsniäium sey ikici. Was ein Kauf,
fer wol und fleissig zu beobachten zgr-Soll sich vorse¬
hen/daß er nach geschlossenem Contract der?crtinenti^
en undZugehörungenhalber mit dem Verkauffer odee
dessen Erben mcht erst in Streit geratke z 8 »
Soll den Augenschein in der gekaufftenSach selbst ein¬
nehmen ?82 .sicb erkundigen/ ob derVerkauffer ein sol,
cher Mann sey daß seinenWortenGlauben bey zumes¬
sen z 8 z» Soll sein Vermögen anschlagen,ob solches zur
Erkauffung eines Guts möglich , 84. Obs besser den
Kauff Schilling auf einmal/ oder in Fristen zu erlegen
ibiä. was ferner imKaUffen und verkauffen zu beobach,
teil ;8t/eqq. soll sich sonderlich des Einstands/Vor,
und Naher-Kauffs wol erkundigen ^7. Z88.389«
Soll sich um eine gute Nachbarschaffl umsehen 592.^
Forschen ob dieReiner undMarck-Steinerichtig 39z.
Ob das zu kauffenvorhabendeGutnahe oder weit von
einer Vest- oder Besatzung lige 396. Soll wol ;ui
schauen/ daß dasselbe weder zu nahe noch zu weit einer
volckreichen Stadt entlegen 596. Was vor dem Kauf
eines Guts zu wissen und zu beobachten 400. Was
dem Verkauffer oblige 404. le^g. Der Kauffer muß

sich
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sich erkundigen/wasdes Guts-Unterthanen undBau-
ren beyläufftig ertragen 406. 407. was bey der
Kavffhandllmg selbst zu errvagen / so wol vom
Kauffer als Verkaufter?. 411. 4,2. 41z. 414.
4ls.4:6.4i7.wa6nachdemKauff-Handel zu ver¬
richten 420. 421.422«

RauffLontract / seine Beschaffenheit104. ob in sol¬
chen denen (^ontrakencen erlaubet seye einander na¬
türlicher Weise zu hintergehen 104. Sc ioz. der Kon¬
sensus muß imKauffContractfreyund ungezwungen
seyn. . 11r

RauMcceK Formul desselben 418.419
KauOSchilling / was dabey zu beobachten 41z
Rauffund Hanvels-S.eute / denen ist aus ihren Reisen

zur Meß Zeit ein sicheres Gelait zu zugeben 4z7
S. Gelale.

Retter / was bey Grabung derselben zu beobachten / und
sonderlich beymLufft-Loch 216. ein jeder darf in dem
feinigen / aber nicht unter seines Nachbarn Haus oder
Grund einen Keller bauen 217. was durch den Keller-
Vorrath zu verstehen 2z?

Reiter S. Preß.
Retten-Hund/ den Garten zu verwahren / selbigen zu

halten/ ist erlaubet 652. 6sz
Keyer sind der Begräbnis unwürdig 90
Rinder sollen ohne Lonsens ihrer Eltern sich nicht ver-

heyrathm 47. ihre Einwilligung in die Verlöbnis ist
mehr zu-icrenc-ren als der Eltern 48- sind denen El¬
tern m allen verbunden / was ihnen nur zu thun in ih¬
ren Kräfflen und Vermögen sieht 66. sind ihnen Ge¬
horsam und Ehrerbietigkeit schuldig 66. können ihre
Eltern ohne vorher gebettene Erlaubnus bey gewisser
Strafnicht für Gericht fordern lassen ibi^. wie sie/ so
lang die Vatterliche Gewalt währet/keine Klage wi¬
der den Vatter erheben können ibiä. ob sie die Eltern
in Schuld-Sachen gantz und gar auszuklagenvermö,
gen. ibiil. ob sie wider ihre Eltern / als ob sie von ihnen
hintergangen oder verletzt worden wären / reliicmio-
ncm in mreFmm erlangen können ibick was durch
das Wort der Kinder verstanden werde ibiä. ihnen
haben die Eltern in öffentlichen Ambks-Geschafften
nicht einzureden 67. die Kinder stehen unterweilen
in der Gewalt ihrer Eltern / und haben nichts desto-
minder^urzrore?iblä. ihnen ist nicht erlaubet/ wann
sie von den Eltern gestraffet werden / sich zu wehren
6z. wann sie Hand an ihre Eltern legen / können sie
von denselben enterbet werden ibicl. sie sollen sich nicht
verleiten lassen/denEltern nach dem Leben zu stellen/
vielweniger gar zu tödten 6g. ob die Kinder ihren des
Hochverraths überzeugtenVatter / ohne Straffe
des Vatter-Mords umbringen können ibicl. sollen
ihre Eltern nach ihrem Stand und WürdezurErden
bestatten lassen ibiä. und hernach nach Landes-Art be-
trauren 69. ob sie / wann sie nicht mehr in ihrer Vät-
ter Gewalt sind, ihren Eltern Hand-Arbeit zu thun
gehalten seyn 69. sind gehalten ihre unvermögliche El¬
tern zu ernchrenibicl. sind nach dem Tod zu betrauren
88-ihre Erziehung warum sieden Müttern nach dem
Tod ihrer Männer oblige ? 92

Rinder -Abtreibung / wie zu bestraffen 45
ZKmder -Mörder wie sie vor Alters/ und heutiges Ta¬

ges abgestrafte! werben 44.45
Rinder-Zucht ist höchst nöthig / doch daß sie in den vor¬

gesetzten Schrancken verbleibe 48.49
Ripper und Wipper als Müntz - Verfalschersind är¬

ger und schädlicher a>6 die Dieb und Wucherer 185.
und deswegen exemplarischerStraffe würdig 18 x

Rirchweyhen / aus denen ziehet die Obrigkeit einen
zweysachen Nutzen 78,7z

Rlinge! Sack oderSeutel /von dessen Herumtragunq.
in den Kirchen was zu hallen t, 6

Rnecht. S. Dienstbse / und Gesmd/ welchem etwas
zuverrichtenvon seinem Herzn anbefohlen worden/
ob er solchen Befehl / im falls ers seinem Herzn nutzlich
zu seyn erachtet / überschreiten könne 8 f
Röche. RSchin. Welche Personen darzu aehörig
i77 *ihr Ambt 177. ' wann sie das abscheuliche La,
ster der Vergütung begangen/wie sie zu strafien ibiä."

Röchet / was unter diesem Namen zu verstehen 55z
Rohlen /was sie sür Nutzen geben 806. was bey dem

Brennen zu beobachten zo6. was nach demselben zu
thun ibiä. bey dem Kohlen - Brennen ist so wol auf das
Holtz/als aufdie Art und Weise des Brennens zu se,
den. 8Z9

Rshlen-ZSrenner / wie sie sich zu verhalten ^06
Rorn S -Geträyd. Ob die Bürger diezu ihrem Be¬

sten zusammengekauffteVorrahrs Frucht / wann sie
wegen Altertum nicht langer ausbehalten werden
mögen / von der Obrigkeit oder dero bestellten Kasten-
Vögten zu kaussen angestrenget werden mögen 6-7
ob dasalte Getrayd mit dem neuen von den Kasten,
Beambten vermischt werden könne 6,7

Rorn Haus / wie sie vor diesem erbauet worden / daß
die Früchte darinnen nicht haben können faul werden.

246.6,7
Rsrn-Her:en. Ihr Ambt und Sorgfalt. 627
Rom-Juden sind nicht zu dulten 115.584
Rräuter / schädlich und gifftige sind in den Gärten nicht

zu gedulten 669. aus den Kräutern werden Kräntz
und Sträusser gebunden / welche für ein Kennzeichen
der Jungferschafftzu halten 670. Garten Kraut wird
inlezibus 8zlicis> Grünkraut genennt 67z

Rrany Ob eine solche Person/welche von jemand ge¬
nothzüchtiget / und also mit Gewalt ihrer Jungsrau-
schafft beraubt worden / offenbarlich mit dem Krantz
als eine Braut in die Kirche gehen dörffe 670

Rröpf. Es gibt Kröpfverursachende Quellen 29a
die Kröpffe sollen die Könige in Franckreich und Enge¬
land heilen können 290

Auchcn Vsrrath was dardurch zu verstehen z z z
K ühe können unterweilen heimgeschlagen werden 97 1

wie der Schaden / so die Kühe ausser der ihnen ang?«
bohrnen wilden Art verursachet / von ihrem Herzn er¬
setzt werden müsse 97z. wann einer eine trachtige Kuh
erworften/ wasmit ihm vorzunehmen 97k

Kunst-Rammern grosserHerzen 2,0
Rupffer wird nicht allein zum vielfaltigen Gebrauch an¬

gewendet/sondern auch zum bauen und müntzen ge¬
brauchet i84- Scheidung des Kupffers von andern
Metallen/wird heutiges Tages nicht mehr für unmög¬
lich gehalten ^ i8f

Ruppler sollen mehr auf ihre Christen-Pflicht/ und den
Nutzen derjenigen / welche sie zusammen heyrathen
wollen / alsaufihren Gewinn sehen »oi

Rutschen /auf diefelben wird an etlichen Orten eine ge¬
wisse Steuer geschlagen 944. dieKutschen / daraufdie
Frauen gefahren / werden nach den Sächsischen Rech¬
ten unter die Gerade gezehlet 944. aber nicht die Kut¬
schen-Pferde 'bicl.

S.achsfang behalt ihm die Obrigkeit gemeiniglich bevor/
und wird unter die ke^Iia gezehlt 1182

Kammer/ von denselben wird der Zehend gereichet 1020
wann jemand seinem Pfarrer von undenklichenZei¬
ten her/ statt d,ö Lämmer-Zehendens/ ein gewisse«

Geld
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Geld bezahlet / der Pfarrer aber solches künfftighin
nicht mehr annehmen/sondernden Zehenden in n.nu-
» haben will/ob man seinem Begehren Gehör geben
soll, idici. wann es mit ihnen so weit gekommen/ daß sie
Wolle haben/ und zur Schur tauglich/alsdannverlie¬
ren sie einiger Orten den Namen der Lämmer 1021

Land - Scrasicn sollen rein und sicher seyn/ durch stälige
Ausbesserung zu wandeln tüchtig gemachet werden.

852
Land-Streicher soll man für keine Kleäicos halten 126
Laub wird für das Vieh zur Unterstreu gebrauchet 241.

das Laub streiffen ist nicht jederman vergönnet
ikiä.

Lehen fallen auf die Weiber nickt erblich 92. doch sind
selbige von der Lehens-Tutel nicht auszuschließen92

Lehr- Jung. Ob ein solcher/der davon geloffen wann
er Hernachmals wieder umgekekrt/seineLebrJahr von
neuem wieder anfangen/ oder nur lo viel Tag/ als er
weg gewesen/über die bedingte Zeit/ bleiben müsse-p.

81
Lebens-Mittel/ washl'erdurchbey Erziehung der Kin¬

der zu verstehen 46
Lehcn^Gur/ was dabey zu beobachten vorfalle 401.

5eczq.
Leib Eigne/ an denen heutiges Tages so genannten ist

noch ein Schallen übergeblieben 77. sie können / so
ferne sie sich der Herrschaftlichen Dienste nicht entzie¬
hen/ sich wol in eine Ebe einlassen 77. können comrz.
K>ren/ und haben Freyheit/ein Testament zu machen
78. haben die Freyheit vor Gericht zu stehen ibici.
wie sie heutiges Tages pflegen genennt zu werden -diä.
werben nicht an einem Ort wie am andern gehalten.

ibici.
Leichnam der Verstorbenen soll man in den Städten

nicht dulten ii6
Leich-Trunck können von Rechts-wegen unter die ge¬

wöhnliche Leich Unkosten nicht gerechnet werden 90
Leich-Unkosten haben diese Freyheit/ daß ihnen vor

allen andern Schulden der Vorzug gebühret 89. 90
was darunter begriffen -bici.

Leihen/ und leihen zum ziemlichen Gebrauch sind unter¬
schieden 109

Lemrvae was dabey zu beobachten 120z
Lc^-> Hauser/ warum sie erfunden worden i iv. werden

I^onces piersris genennt ibici. sind trefflich nutzlich.
ibi6.

Lerzeer -kville wie er soll aufgerichtet werden 121Liebe desVatrer-Landsist der Liebe der Elteru vorzuzie¬
hen 6z

Lied --Lohn des Gesinds kan an vielen Orten vor allenandern Gläubigern/ob gleich diese mit einer sonder¬
baren Psandschaffc versehen/ begehrt werden 80
erklecklichen soll eine Herschafft ihrem Gesind geben.548-und ihnen nicht leichtlich etwas daran abbrechen

ibici.

Sunden. Sehr grosse ist zusehen bey Augustus-Burq.
8's

L.oben, was dabey zu beobachten 12 ,z
z^uffe/ein reiner und gesunder ist lobens werth 168.169

an einemOrte wo es ungesundeLufft giebt/ ist niemand
mit Verletzung seiner Gesundheit zu bleiben/ gehalten.
169 ist dem Grund und Boden anhängig/alsodaß
derienige/ dessen der Grund und Boden ist/ sich insge¬
mein derselben bis an den Himmel bedienen kan ibici.
Etliche sind der Meinung/daß die Lufft heut zu Tage
der Lands-Obrigkeit eigenthümlich zustehe/ mithin un¬
ter die K^zlis zu zehlen 170

Ob durch Zauberey die Lufft - Veränderungen gesche¬
hen können 421

Lust-lVald«r/wo davon zu lesen 202
N7.

Mähen/was man dabey zu beobachten 6z7. wem das
Nachmähen vergönnet 6z 8

Maien/woeigentlichdiese Gewonheit/daß man am er-
sten Majen» Tag vor die Häuser Maj>en zu stecket
pflegt/herkomme .8"

Mann. Soll seinem Weib nöthigen und behörigen
Unterhalt verschaffen ?z. sich derselben gebührlich an¬
nehmen und sie möglichst cietenci-ren ?4> mitLieb und
Sanfftmuth crz^iren ibiä. wie er sein Weib straf?
fen könne Z7. ob nach denen Römischen Rechten die
Männer ihre Weiber haben betrauren müssen ? 89
was heutiges Tages übiich -bici. wann er nach dem
Tod seines Weibes zur andern Che schreiten könne

ibici»

Mare?-« Seeine/selbige verrücken ist ein nrosses Laster
iOo. iz 6 Such! Grany Stein zu den Marckungen
werden öffters die Baume sonderlich in den Waldern
genommen zsi.Bild-Stöck und Säulen werden auch
darzu gebrauchet ibici. zu Erneuerung Verleiben wer¬
den beendigte Manner erwählt ibi.i. ^4. was der
Unterganger ihr Amt z52.wie die Marck-Sleiner
sonstgenannt werden 39 z- sind der Nider Gerichtbar-
keit anhängig ibiä.

Marmor/derselbe gebühret/dengemeinenRechtennach/
dem Gruud-Herzn 178. heutiges Tages eignen sich
die Adern des Ma mors und ander r kestbaM'Srei-
nedieFürstenundLands-Herren zu »78

Maß/Verfälschungderselben lt2. ?6z. 364
Maß ein gewisse und bestimmte Lange/die mit gleichen

Unterscheidungen abgetheilet/und dadurch die Grösse
eines jeglichen Dinges erkundiget und gewiesen wird.
z Z8- die Maasen sind hier und dorr sehr ungleich ibici.
wie man diejenigen Oerter/dahin man entweder des
Wassers/ oder anderer Verhinderungen halber/nicht
kommen kan/ abmessen solle/und durch wie vielerley
Mittel solches beschehen könne z?9

Materialisten ob sie gleich den Apvtbeckern/Artzneven
prTpzriren/ und dieselbe verkauffm können I?9 "

Matten/ suche VOlesen
Maul-Estt. Ursprungderselben 947
Maulrvurffs-Fang/wie«elbiger geschehe 6z6
Mauren/ es gibt eigenthümliche/fremde und gemeine

2O6. was von jeglicher Art zu wissen nöthig 205
Woher die gemeine Mauren oder Wände zu erkennen
ibiä. was bey denselben insonderheit zu beobachten

207
Xicclicus wie er solle beschaffen sey. Suche Artzt
Melancholie. Was von der ^elzncbolicomm Hand¬

lungen zu balten/ und wie derenselbenMißhündlungen
und Verbrechen zu bestraffen 915

Meeall/werden von den Land-Fürsten unter ihre ke»
Zzliz heuriges Tages gezehlet «84- unter dasselbe wer¬
den Kupffer/ Eisen/ Stahl und Bley gezehlt 155.

. 186
Meyger / sog kein ungesundes Vieh einkauffen noch

schlachten/wo sie nicht^traff ballig werden wollenioo?
Mist/ was unter demselben und der Dungung zu verlie¬

hen 572. was bey Aufrichtung der Mist - Statt zu be¬
obachten 574- ob bey dem erkaufften Haus der Erkauf-
fer sich des in der Mist Statte ligenden Mists oder
Dungs anmassen könne 574. wie der Haus-Vatter

> des Schaf-Mists zu gebrauchen ibici.'
* Gg 2 Monat-
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Monatliche-Seit. Derselben ist das Meistein denen

Rechten eingeräumet worden 567
Mond/ die alten Teutschen haben vor andern Gestirn

viel auf ihn gehalten 459
Ist verbotten und nicht leichtlich zuzulas¬

sen i l 2. zieher eine Theilung nach sich 11z
Mord-Brenner/ wie zu rrzäiiren 328-329
Mühlen / die Aufricht- und Erbauung derselben wird

von etlichen unter die Religion gezehlet zu. was bey
dem Mühl - Beschau zu beobachten z, 2. Nach dem
kands-herzlicheneingeholten Lonlens ist einem jeden
erlaubt/auf seinem Grund und Boden eine Mühle zu
bauen/auch benebens dem alles dasjenige herbey zu-
schaffen/ohne welchen er sich der Mühlen nicht bedie¬
nen könnte Z12
Sind mancherley 314. eine Mühle muß o^ne Nach¬
theil deren/ welche schon vorher an einem solchen Fluß
Mühlen haben / gebauer werden 316. ob auf einem
lehnbaren Grund und Boden von dem Lehen - Mann
oder Vasallen eine Müh!e gebauet werden könne ibici.
Ob in des Vasallen Mächten stehe/ eine solche Mühle/
wider des Lehen- Hmns Willen hinwieder abzuthun

ibici.Wann einer eine Mühle mit vier Rädern bestanden/
und von einem jeden Rad zehen Malter Korn zu geben
versprochen/ hernach aber noch ein Rad ausrichtet/ ob
er auch von diesem neu« erbauten Rad zehen Malter zu
geben schuldig z i6
Wann einer eine zerrissene und abgegangeneMühle
mit dem Beding bestanden/ daß er dieselbe wieder zu
bauen schuldig seyn solle/wird gefragt/wann der Be¬
standner sochane Mühl einmal gebauet / und selbige
nachmals wieder zu Grunde gegangen/ob er sie zum
andernmal zu bauen und den Zins zu geben schuldig sey
ib. ob eine Mühle sowol in bürgerlichen als peinlichen
Fällen für ein Haus zu halten ? 17. ob eine Mühle pro
przeäio ruliico oder ^rbsnc» zu halten ibici. was Zwang-und Bann-Mühlen seyen ibi6. welches dieMühl-Ge-
rechtigkeilen und Dienstbarkeiten seyen z i 8. wie sie zu
erhalten und zu verbessern ibici. durch was Mittel ein
jeder sich bey seinem Mühl-Gut/ und daraufhabenden
Gerechtigkeit wider alle sich ereignende widrige Zufal¬
le beschützen könne Z2O

Mühl-Scein/ist eine sehr nothwendige Gattung der
Steine: 78. dessen Ivlonopoüum oder Allein-Verkauff
in der Marck Brandenburg der Chur-Fürst allein sich
reservier ibici.

Müny/mit kupferner haben sich die Römer über zoo.
Jahre beholffen i84.Schweden/Polen/Schweitzer/
bedienen sich noch derselben ibici. der Müntz -Verfal¬
scher gibtss?hr viel hin und wieder i8s. Nothwendig¬
keit und Nutz der Müntz 950

Müsslgganger/ sind dem gemeinen Wefen schädliche
Leute

Mulyer. Ob der Haus - Vatter den von seinem Mul-
tzer durch Feuer-Verwahrlosung verursachten Scha¬
den zu ersetzen schuldig 2 sz

Muscheln/wem die Gerechtigkeit/ selbige zu sammlen/
zustehe 18z

Mußeheil/was es sey/und woher es den Namen habe
2ZZMutter/ihr ligt die allererste Sorge ob/ ihr Kind mit

ihrer Milch zu ernähren 48-sind schuldig ibre Kinder
selbst zu säugen/ wann es anders geschehen kan ibici. ist
schuldig nach chres Mannes undvätterlichen Anberm
Tod ihre Kinder zu slimemiren 46. warum ihr die

Erziehung der Kinder nach dem Tod ihres Mannes
oblige 92. warum die Rechte sonderbarlich der Mut¬
ter und AnfraudieTutelundVormundschafft ihrer
Kinder und Enicklein anvertrauet haben ibici. ob sie in
der Vormundschafft dem vatterlichen Anherm vor¬
gezogen werde ibici. ehe sie die Vormundschafft ihrer
Kinder auf sich nimmt/muß sie der weiblichen Wol¬
thaten/ und der andern Ehe sich entgeben/und also mit
ihrem Willen die Vormundschafft antretten ibici. die
Mütter sind von der Lehens-Tutel nicht auszuschließen

ibici.Mutter - Milch/ ist den Kindern am anständigsten98»
^/»/««m.was sür ein Unterschied inrer mmuum A com-

mocisrum ,09
N.

Nachbar soll den andern an seinen Gerechtsamen nicht
kräncken »oo. wie solches geschehe ibici. ist gehalten/
den Schaden seines Nachbarn abzuwenden/und mit,
hin dessen Nutzen zu befördern ibici. wann Strittig«
ketten unter ihnen entstehen/ sollen die hierzu angespro¬
chene Mittels -- Personen solche zu schlichten beflissen
seyn ic?i. Es pflegen die Nachbarn unterweilen un¬
tereinander Heurathen zu stifften ibici. gerathen offtin
Streit wegen der Bäue/ und was hierinnen zu thun

ibici. 19»Nachbarschaffebringet bisweilen Nutzen / bisweilen
Schaden 99. eine unehrliche Weibs-Perfon/die sich
in einer ehrlichen Nachbarschafft häuslich niederlassen
will/kan von den andernNachbaren ausgetrieben wer¬
den ioo. Gelehrte sind nicht gehalten klopssende und
schlagende Handwercker in ihrer Nachbarschaft zu ge-
dullen ibici. wie die gute Verständnis mit der Nach¬
barschafft erhalten werde >biä. die Unglückseligsteist/
wann die Nachbarn derZauberey berüchtiget 392

Nam/ der ehrliche kan durch Beschimpfungeines an¬
dern nicht gefahret werden 11. 57. s8. zu Verlierung
des ehrlichenNamenswird eine fchändlicheThat erfor¬
dert ibici.

Nahrungs-Mtttel was hierunter zu verstehen 446
Neu-Sröche werden nicht allein die jenigeFeldergenen¬

net/ welche man eine zeitlang feyren lassen / sondern
auch insonderheit diese / welche niemals angebauet
worden 561

O.

Obrigkeit/derselbenkommt nicht zu/wider diejenige/
so ihr von GOtt zu schützen anvertrauet worden/ ohne
Ursach zu wüten 81. Soll Sorge für dieArmer, tra¬
gen 11 s.sokl nicht ihren Unterthanen dieHaut über den
Kopfziehen 1022

Obs. Ob es unter diejenigen Früchte/ so von der Na¬
tur allein hervor gebracht/ oder unter diese/so durch
menschlichen Fleiß erzielet worden/ zu zehlen sey 722
das Faule und Wurmstichige kan zum Brand-Wein
brennen verbrauchet werden ibici.

Gbs - Garten/ dessen Nutzbarkeit 69 f
Ochsin/ mit den Ausländischen wird eine grosse Han¬

delschafft getrieben/ auch hieraus ein ungemeiner Vor¬
theil gezogen 955. wieviel ein Bauer nach demBai-
rischen Land-Recht halten dörffe -bici. wann die Och¬
sen nicht Kaufmanns - Gut/ können sie entweder heim»
geschlagen/ oder doch etwas an dem sccoräirten Kauf-
Schilling abgezogenZwerden 960. die an de.mWug
gehen/und zum Äcker-Bau gebraucht werden/sind
in den Rechten dergestalt defreyet / daß man sie

den
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kauffer heimzuschlagen882. welches die angenehmsten
Farben eines Pferds 887. ob die trachtigen Slutten
hinzuleihen. 88s
Was zu thun / wann jemand einen fremden Hengst
ohnwissend des Herzn / seiner Stutten untergebe/
und selbige damitbeschellen lassen 8s4.Wallachenwei¬
den geringer geschähet 896. unter die Fehler der Pferd
gehört auch dieser / wann es nicht aufsitzen lasset / auch
sich leicht hoch auspfählet und überwirfst soy.wann ein
Pferd mit Sattel und Zeug/ oder sonst köstlich behan-

- gen/ dem Kauffer vorgeführet worden / so muß solcher
Zeug alsdann demselben mit dem Pferd überliefert
werden / so fern es nicht ausgedungen worden 907.
wann jemand einem andern sein Pferd gelehnt / von
welchem er gewust / daß er weder zierlich noch wol rei¬
ten kan/dieser aber durch sein Reuten das Pferd ver¬
derbet/ ob er von dem Entlehner zu einem Abtrag an«
gehalten werden könne 909,was von denen Pferde n zu
schliesset!/ so sich verlohren haben/ und in der irre gehen
912. warum die Pferd zuKriegs Zeiten aus demLand/
und dem Feind zu zuführen / verbotten ibicl. ob für das
Pferd darauf man reitet/einZoll zu zahlen 916.bey den
Gerichten sind keine Klagen gemeiner / als wegen Er¬
Handlung der Pferd 920. was bey Roß-Kaüff oder
Tausch insgemein zu beobachten ib. wie sich der Pferd,
Kauffer zu verhalten, sonderlich wegen derRoß-Händ«
ler 924. 92s.Wandel und Mängel der Pferde 927.
92z. Y29.9Z0. ob eine reifende Person ihr Pferd auf
einer fremden Wiesen weiden und grasen lassen dörffe
9 z 6. wann ein Roß-Händler ein ihm abgehandelies
Pferd dem Kauffer zugeschickt / solches aber dem Bot,
ten aufdem Weg mit Gewalt genommen worden wer
den Schaden in dieser Begebenheitzu tragen id. wann
jemand einem Fuhrmann ein Pferd zum Anspannen
um eingewisses Bestand geliehen / damit ei mirdemsel'
ben einige Wahren nach N.führen möge/solchesPferd
aber dermassenmangelhafft gewesen/ daß er mir dem¬
selben unterwegs unmöglich fortkommen können / und
also an dengeladenen Waaren grossen Schaden^-iden
müssen; ob der Herz des Pferds ihm sotbancn Scha¬
den zu ersitzen schuldig ibicl. schnell-Lauffende Pferde ge¬
rathen osst unglücklich an einander. ibicl.

Psmpwerck/ Gebrauch desselben bestehet in Auspomp¬
oder Ausschöpfung des Wassers ,07. ein jeder kan auf
seinem Eigentum das ausgefchöpffre Wasser wenden
wohin er will idicj. können zu Räumung und Säube¬
rung der Wasser gebraucht werden. zc>8

posten.Smd öffters durch Maul Esel verrichtet wor«
den 944. Ursprung der Posten ibicl. wie die alte von den
heutigen unterschieden ibict .Post Wesen ist ein vorneh¬
mes KeZzle. und äepenäiret von niemand als von Kay-
serl. Majestät ibicl. Nutz des Post,Wesens ibicl.

Idicl. Post-Wagen/derer gibts unterschiedliche. ibicl.

Ob sie unter die wilde oder zahme Thiere zu rechnen Preist/kan in denjenigen Sachen/welche nur bloß zum
872. was es mir denen gestohlenen sur eineBeschaffen- Staat gehören / und einen überflüssigen Pracht aus-
beit habe >b^. wie die stutten und Hengste so wol des machen / einsolglich nur von den Reichen gekaufft wer-
Alters und innerlichen Qualitäten/ alsauchderSta- den können/wol etwasgesteigert werden »12
tur und Lelbs - Proportion desgleichen auch des Gangs
und derFarb halber beschaffen seyn sollen 874 -wie lang Preß. Unter den Wein - Pressen gibt es zweyerley Gat,

den Bauren durch Lxecmion nicht nehmen kan. 964
Ochsen oder Sner-Gefecht in Hihanien. 969
Ochsen-Fest zu Venedig, ibicl. Stößiger Ochs. 968

Ofen kan jemand in seinem Haus oder Zimmer aufrich¬
ten/wofern nur derselbe nicht allein zu nahe an des
Nachbarn Mauer gesetzet wird 2 z 2. ob der Nachbar
den von seines Nachbarn Ofen in sein Haus steigen¬
den Rauch zu leiden gehalten sey? 2zz. und eben die¬
ses ist auch von denen Back-undBrenn-Oefenzu ver¬
stehen. ibicl.

Osterfest / von der Zeit desselben ist schon in der alten
Kirchen viel Streits gewesen 446. wie deswegen bey
Verbesserungdes Calenders Rath geschaffet ibicl.
istein Hochheiliges und HochseyerlichesFest ibicl. un-
terschiedliche5oIcnmrXtengeben an demselben für. 447.

Otter-Fang/wird absonderlich den K-Zzlien zugezchlt/
11 82- ob selbige dem Forst - Recht oder der Fiftberey
anhange. 'biä.P.

Pacta / so wider die guten Sitten lauffen / werden in de¬
nen Rechten für nichtig gebalten 58. was zc-
quilmva , conlervsriva, clissioliüvz und renunci.irivz
seyen. I s i. Is2.5cqq.

Pächce / haben eine grosse Gleichheit mit den Zinsen.
1 >c>.

Papier. Krafft des gestampffelten^ > 16;
Partheyen / strittige sollen sich lieber gütlich vergleichen/

als sich in weitläufftige Processen einlassen. 142.
Paecn -Geld/ wird als ein Kennzeichen der angelobten

Treue von denen Tauf-Paten ihren Doten geschenkt
48

Pech gibt grossen Nutzen/schadet aber den Höltzern 84 r
wie diejenige zu bestraffen / welche das Pech in den
Waldern heimlich abtragen und stehlen. ibicl.
Pech-Hütten /Oefen und Gruben. >bicl.

Pech--Scharren/ ist denen Tannen-Wäldernschädlich
804

?ccuniz,woher es den Namen. 546
Pelyen und Pfropfen derBäume von unterschiedlicher

Art. 710. Wann ein Pachtmann Baume gesaet/qe-
pflantzet und gepeltzet kan er / nach vollendeter Pacht/
zwar die auf feine Arbeit gewandte Unkosten / mir Nich¬
ten aber den letzigen Werth der bereits aufgeschossen
nen Baume begehren. ibi6.

Pfänden. Was es damit heutiges Tags für eine Be-
wandnus habe ss2.wann sich der Gepfändete wider¬
setzt/was zu tbun. ss?

Pfeffer- Verfälscher sind strasswurdig. 604
Pferde. Ihre Tugenden bestehen (I) in Fliehung der

Faulheit und desMüssigstehens86z.( 2) in Tapfer-keit864-(z )inderGelerniqkeitil?ic!.(4)Treu und
Gehorsam / ibicl. sind in grossem Werth ibicl. an vie¬
len Orten ist kein Pferd aus dem Land zu führen er-

ibiä.

die Stutten zum Fohlen/und die Befcheller zumZulasi
sen tauglich ibicl. wann meine Stutte von des lirü
Hengst trächtig worden / wem das geworffene Fohlen
zugehöre87s. waszu der Stutten Pfleg und War-
» onsud - ^>ferd/welches weqen
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tunqen/öffentlich und Privat-Pressen. 264. ferner qibt
es Frey-Kelter und Wein-Pressen und hinwieder
Bann-Kelter. 264
Ob ein Haus-Vatter oder eme andere Privat - Per,
son / auf ihrem Grund und Boden oder Wein-Berg/
ohngeachtetder Lands-Her: solches verbotten/
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eine Kelter oder Wein-Preß aufbauen könne 264-Ob
der Herz einer Bann-Kelterselbige nach seinem Be¬
lieben/und wider der Unterthanen Willen ausgeben
könne 265. Privat - Pressen sind jederman erlaubtjbiij.
Wann jemanden ein Gut vermachet worden / ob sich
selbiger auch der Wein-Preß anzumassen ? Item/
wann vermög eines 5camti das Weib alle bewegliche
Sachen ererbet / ob auch die Wein-Pressen hierunter
zuzehlen ? Ferner: Zu welcher Zeit man die Wein-
Pressen durchVerjahrung an sich bringen könne? 2 66.
Ob derjenige/ welcher ein Haus/ nebst dem Weinberg

ckaufft/sich der daselbst befindlichenWein-Preß mir
Mg Rechtens anzumassen. -dict.
Ob derjenige/welcher einen andern einen Wein-Berg
verlassen / und um ein gewisses Geld in Bestand gege¬
ben / den Gebrauch der darinn befindlichen Wein-
Pressen gestatten müsse? 266
Es gibt auch Oel-Obs-Brief-Tuch-undBuch - Bin¬
dn/ item Druck-Pressen/deren man sich in den Buch-
Druckereyen bedienet. 267

privet sollen fleissig gereinigt werde-, 169. es ist guie
Sorge zu tragen / daß selbige nicht an solche Oerter ge¬
bauet werden mögen/ aus welchen der gantzm Stadt
ein Unlust zugefüget werden könne 218- kein Nachbar
soll den andern an der Ausfegung der Privet hinter¬
lich seyn. ibici.

xrivileZia der Weibs-Personen. Z4
Processen zu führen/ führet auch mit sich unzählbare Be-schwernussen 141. manche werden darüber zu Bett¬

lern. >42
Doch suchen hierinnen ihrer viel ihre Freude. Dock
ist selbige zuführen nicht limplicicer verwerfflich/weil
dardurchbetrangte und unschuldige erleichtet werden
zkiä. das unnöthige/verwegene/geringe und nichtige
Gezanck ist zuverwerssen. 142

krociam -irion, warum sie zur aäntzlichen Vollziehung derVerlöbnus erfordert werde. zo

O>.
QueU-Vrunnen sind nothwendig und nützlich bey den

Sradten/Flecken und Dörffern / wie auch bey P^ri-
vat-Gütern 29O .esgibrzweyerley Arren/ Unbestän¬
dige und Lebendige ikiä. die Lebendige sind von einan¬
der sehr untersch-eden. id-ä.
Es gibt auch Kröpf-verursachende ibiä. Ursprung der
lebendigen Quellen 290. diese leiden die Gcrechtig und
Dienstbarkeitenob ihnen ibiä. A 29 i.solcheGerechtig,
keir werden unterweilen der Person/ bißweilen aber
einem ligenden Gut verwilliget. 29 r
Wann das Wasser/welchesoben auf eines Grund
und Boden entsvrungen/ seinem natürlichen Gang
nach / untersich laufst/ und von denen / welche unten
Güter haben / ein gute Zeit ohne des Obern Wider¬
sprechen und Wehren gebrauchet worden ist / hernach-
ma !s aber der Obere/ ausdessen Grund und Boden
besagtes Wasser entsprungen / solches selbst gebrau¬
chen/ oder an andere Ort / den alten Lauff zu wider/
führen wollte/ob er solches wider des Untern Willenzuthun befug! sey- 291
Ob derjenige /wann das Wasser oben bey ihm ent¬
sprungen /solches deme / der unter ihm ist / aushalten/
oder es an einen andern Ort zu seinen Gütern / wider
seinen gemeinen/ natürlichen und gewönlichenLaufflei¬
ten und wenden könne 292. wie dle Gerechrigkeu der
Wasser und Quell-Brunnen zu erhallen Mä. wie sie zu
verbessern und zu reinigen- 29z

Quinquennellen / was sie seyen / und worinn sie beste,
hen-

R

Raltung / was dieses Wort bedeute und nach sich ziehe.

Rauber sind straffwürdig, 909
Rauch / niemand darf leiden / daß der Rauch in des

Nachbaren Haus gerichtet werde/ wofern nicht dich
Dienstbarkeit auf dasseldige gebracht worden. 201.
Wer durch den Rauch verursachet/daß desö?achbarn
Bienen verjaget werden / oder gar sterben / der kan zur
Ersetzung des Schadeus angehalten werden. 2z x

RauÄifang. S. Lamm.
Rauch-Henne gehöret zum Herd-Zins. 224
Rechnungs-ZSuch. Ob gleich dasselbige einemHaas-

Vatter / der kein Kauffmann ist/ nichts für ihm bewei¬
sen kan/ so kan es doch wider ihn als ein Beweißtum
angeführt werden. . iz?

Regen. Gar zu jähe und ungewönliche haben sich unter¬
weilen ereignet. 46 z

Register / soll ein Bedienter führen / welches richtig sey/
um ausbedürffenden Fall solches zu proäucixen.192
wann ein Bedienter mit seinem Heun in Unwillen ge-
räth und ihm sein Her: sein Hand-Registervorent-
balt / ist die Frage / ob der Herz seinem Diener solches
Register abfolgen zu lassen schuldig und gehalten sey/
oder / ob der gewesne Bediente sich begütigen lassen
müsse/ wann der Her: ihm dasselbe in seiner Wohnung
vorlegen zu lassen erbötig ist? i yi

Reichtum /die auf denselben sich gegründete Verlöb¬
nis kan im widrigen Fall mchr aufgelöset werden / wo
nicht die angehängte Bedingnus expresse deswegen
geschehen. "2-

Reiß ob unter dem Getraid/ dem gemeinen Verstand
nach / derselbe begriffen. 584

Reeorsion / wann sie sich in den Schrancken einer recht¬
massigen Vertheidigung enthalt / ist nicht zu verweis-
fen. 11.12. Die aus Räch vorgenommenes vielmehr
zu bestraffen als zu zulassen 12. Die rechtmassige soll m
conrincnti geschehen / und dabey eine juste Präposition
beobachtet werden ibiä. kan entweder mündlich oder
schrifftlich geschehen. jdici.

Reu -Kauff / was es damit für eineBeschaffenheit habe/
und was ihm anhängig. 412 .41z

RichtlicherZuspruch/was dabey zu beobachten und
vorzunehmen > 54. was bey der ^xecurion vorzuneh¬
men / und wie sich zu verhalten -bici. Lc iss. Ordnung
derselben / was dabey zuodlerv-ren >diä. 156. was bey
cxccucion oder Hülff der fahrenden Haabe zu mer-
cken 157. bey Immission und Gand-?rocess.Isß.

»s9 Lcc.
Roß-Aeryte wann man ihnen die für ihre aufgewendts

Mühe und Fleiß schuldig gewordenenLohn nicht be¬
zahlen will/können sie das curirte Pferd so lang sür den
Lohn behalten/biß sie deswegen vergnügt worden. 900

Roß^Mühlen/ sind zu Kriegs und Belagcrungs-Zei¬
ten höchstnothwendig zi 4. warum sie Roß-Mühlen
genennr werden. ibici.

Rüst-Kammer / diejenige Sachen/welche sich zuweilen
ein Haus-Vatter in einer Zeug und Rüst - Kammer
anschaffet / sind unter die nothwendige Stücke des
Hauses nicht zu zehlen/ daher sie auch wann das Haus
verkaufst wird / dem Kauffer nichl sollen sondern von
dem Verkauffer weggenommen werden können. 229

,> S.Sag-



Säg-tHlöhtensind/ dem Gebrauch nach/ von einander
unterschieden. zzr

Saugammen / in welchen Fällen solche können gebrau¬
che! werden. 46

Saffran. Wird unterweilen sehr verfälschet 60z. die
Verbrecherwerden deßwegen ernstlich gestraffet.6oz.

Salm-Fang / wird unter die keZzIi-» gezehll »i82. den
sich die Obrigkeit gemeiniglichvorbehält. ibiä.

Sand. Ob er ein Stück und Grund des Bodens
sey.i 8z. der damit bauen will/ und keinen aus seinem
eigenen Grund bekommen kan/so kan er sich mit seinem
Nachbarn vereinigen / daß er ihm die Gerechtigkeit in
seinem Grund und Boden zu graben und aus seiner
Sand-Gruben denselben zu holen vergönnen möge. >K.

Schafistunter allen Thieren das Nutzbarste iooz. hat
allezeit einen güldenen Fuß ibnt. was die Küchen-
Schafe seyen 1005. unter der Benennung der
Schafe sind die Lämmer nicht begriffen looz.in Hol,
land trägt ein Schaf das Iakr zwey bis dreymal, ibiä.
wann der Wolffvon meiner Heerd ein Schaf genom¬
men / solches aber mein Nachbar mit seinen Scbaf-
Hunden demselben wieder abgejaget hat/ ober solches
abgejagte Schaf mir wieder zurücke zu geben gehalten
sey. »oof. Was bey Erkauffung der Schafe zu
beobachten 1007. was bey ihrem Trieb zu bemercken
1009. lOio. iol2. was Schmier--Schafe
seyen ioi 1. was von den Schaf-Scheerenzu wissen.

Schafer / einige haben eigene Schaf-Stalle / andere/
welche sich zum Schaf hüten verdingen, lozo. Ob
sie nebst ihren Kindern für ehrlich zuhalten/ und in die
HandwercksZunffc aufzunehmen ibiä.sind unrerweilen
Ertz-Belrüger/ und deßwegen Straffwürdig. 10z 1

Schäy«/ gefundene/wem sie zugehoren. 107
Scharfrichter/ sind/ eigentlich zureden/ nicht für un¬

ehrlich zu halten s8 .S Hencker.
Scharrvercken / was es damit für eine Bewandnis

habe. 24,
Schelten: das Unvernünftige der Handwercker ist bey

hoher Pönverbotten- ir
Schergen/ sind eigentlich nicht sür unehrlich zu halten.5«
Scheune/ S- Stadel.
Sch»eds,L.eute. Was fut ein Unterschied unter den

Sch'eds-undveranlasseten Richtern oder Ovman«
nern/und den blassen SchiedS-Leuten seve ior. werden
unt^'rweilen cineRechtS-Sachauszumachen angespro¬
chen/ welches sie aber ohne einige Form eines Processe,
tbun ioi- worinn das Amt und Pflicht sothaner
SchiedS -Richter und Schieds-LeUte bestehe. 10 l

Schiffbruch. Sachen / welche zu Erleichterung des
Schiffes in die See geworffen worden / wann man
sie findet wem sie gekoren. 107

Schmach / die uns angethane / kan aus Christlicher Lie¬
be/unverletztunsers Leimuts wol vergeben werden/li
Damit selbige nickt weiter um sich greift?/ kan der
Schmäher entweder zu von sich Gebung eines kcver-
ies. oder Christlichen Abbitt/oder einer Büß und Geld-
Straffe angehalten werden >b. wann die Schmach
gar zu groß / kan ein angestellter ?rvcess oder peinliche

. Klag geschehen. ibiä.
Schindel/wie sie gemacht werden. Z54
Schlot. S. eamm.

SchtSsser / ob man sie auf die Berge oder Ebene bauen
soll. 165

Schmide. S. Roß Aeryte. Wann/emand ein Pferd
entlehnet/ und selbiges unter Wegs beschlagen lassen/
kan er die sür die Huf-Eisen ausgelegte Unkosten/ von
demHinlasser des Pferds/ hinwieLerum begehren/

90 z
Schmincke/derWeibs,Personenist straffbar undGett

zu wider. 6 z
Schnee fällt »fft zurlungewöhnlichenZeit sehr startk.46z
Schnitter sind Mit aller Zugehör zu versehen 616. wo,

her der Schnitter-Pfenningkomme. -biä.
Schöpfbrunnen/ sind theils privat / theils öffentliche

soz wann einer dem andern erlaubet/ daß er seinen
Brunnen gebraucht/auch zu dem Ende durch eine ge¬
mein Mauer eine Thür gebrochen/ solcher Brunn aber
hernachmais eine Säuberung vonnörhen hat / auf
welches Kosten solches geschehen müsse zc>4. wann ein
Brunn zwiichen einen Haus/ so Lehen/ und einem an¬
dern Haus/ welches dem Leken-Herm zustandig/ ge¬
legen/ selbiger aber w beschaffen / daß sie beede nicht
Wassers genug davon haben können/ welcher für den
andern sich des Wassers zu gebrauchen. Z04.ZU Erhal¬
tung der öffentlichen Brunnen muß die gantze Nach¬
barschaft! zusammen steuren» 304.505

Schorstein. S. Lamm.
Schreid-Arten der Alten/ehe dasPapyrerfundenwor>

den- 8ls
Schuld. Soll der Haus Vatter bezahlen 104. und

zwar diegantze aus einmal/ ic>s. die nicht zahlen/ wer¬
den aufunterichiedliche Weise hierzu angehalten ikiä.
theils Schuldner ccäiren ihre sämtliche Güter ibiL-
Wolthat denen Schuldnern gcdeylich sind die Quiw
quenellen oder Anstand-Briefe ivs. wie mit den

Schuldnern zu verfahren. 154.155. l s6. ieqq.
Schulen / sind ein Pflantz-Garten des gemeinen We¬

sens. 5?
SchwSgerschafft/ wieweit die Ehe in derselben ver-

bvtteN-
Schwammen. Unter denen gibts gifftige Gattungen

6z8 von denen als zwey Ehe-Leute geessen/ sind sie un¬
versehens darüber gestorben. ibiä.

Schweine. Ihre Nutzbarkeit 1056. Mast Schweins
werden unter das Mußtheil gezehlel 1075-. wann

der Haus.Vatter selbige zu verkauften vorhab kcin er
sich hierinnen einen grossen Gewinn machen 1058. kan
auch durch sie Schaden leiden. ,^59

Schwein - Schneider ob sie zünfftig/und entweder vor
sich eine Zunft anstellen oder sich zu einer andern Zunft
schlagen können ibic!. Was es mit ihren Kindern für
eine Bewandnus habe. -IM.

Seegtnsprechengefchicht auf abergläubischeWeiss
durch verdächtige Zeichen / Kranckheiten zu heilen/
D>ebstäle zu entdecken/ und andere unzulässiqe Dings
zu begehen/ welche scharffer Straffe würdig 7. istwe-
der zu einem guten noch bösenEnd-Zweckzu gebrau chrn
ibiä. die Verbrecher/ sind für der Obrigkeitlichen
Straffe ihren Seelsorgern zuübergebm/ sie auf bes¬
sern Weg zu bringen. ibiä. EhrliebendePersonensollen
solche lasterhaffte LeUte meiden. z

Seiden trägt grossen Gewinn irzz. und sind etliche
Städte deßwegen berühmt ibiä. Seiden-Gebrauch
kan in gewisser Maß wo! verbotten werden, ibiä. Viel
Betrug wird mit Seiden getrieben. 11
Ob inrer psnnum lericum äc bomb^cmum (Kon-
Seiden) ein Unterschied seye» l l?4

Selbst,
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Selbst.NIörver / sind der BegräbnuS unwürdig 90 Srein Srüche gehören/oen gemeinen Recht«« nach/nit

Lequelimm undSequettcr, was stye 106 der LandS-Obrigkeit/ sondern vielmehr dem Grund,

Sieglung eines Instruments mit Wachs / eS mag der Herzn eigentümlich zu. , 7»

Färb nach beschaffen seyn wie es wolle, so hat jedoch ei-- Der sie nicht allein zu Lehen verleihen / fondern auch ei¬

ne jedwede diese Krafft und Würckung/ daß hierdurch nem andern aus solcherGruben Steine zu drechen /atS
ein völliger Beweiß gemacht wird.i 161. Was bev der eine Dienstbarkeit vergönnen kan. ibici.

Sieglung Rechtlich in acht ju nehmen ibicl. Ohne welche Vergünstigung niemand erlaubt ist/in ei-

Ssldaten / welche das Land beschützen sollen / ruimren nem sremden Grund und Boden Steine zu brechen

bißweilen dasselbe arger als die Feinde. 548 i^ci.

Sodomltere'? wird aus unterschiedliche Weise began- Stern Runst/welcher gestalt sie zu loben und zu ve:werft

gen. 97. Mit was für einer Art des Todes sothane fen. 449

Verorecher anzusehen. 947 Stief-Lltern ob die aus ersterEhe hinterlassene unmün«

Zponkliz S-Verlöbnissen. dige Kinder ihnen anzuvertrauen seyn 44
Sommer Rauben stehet einem jeden indem Seinigen Stiegen wie ein jeder Haus-Vatter nach seinem Belie-

zu bauen frey/wofern nur hierdurch das benachbarte ben an sein Haus/Zimmer/Hoff/Scheuer und Sla«

Haus oder Mauer nicht berühretwird.2z4. Gestzt/ deleine Stiege bauen könne/ ob gleich darneben ein

daß jemand eine Sommer-taube an das benachbarte sremdesHaus stünde pag. 2-5. Was ferner von den

Haus oder Wand/indem er Elches berechtiget/ ange- Stiegen zu wissen nöthig. 225

legt hätte/nachmals aber vassMige / da es vorhero of- Stuben ob sich derselben auch die alten Römer bedie¬

len gestanden/ mit Ziegen od-r Schieffer-Steinen be- net pag. 229. Die alten Teutschen haben ansanglich

deck n wollte-wird gefragt/ob ihme solches zu thun er- auch sich in Stuben ausgehalten. ,29

laubtsey. ^ 2?4 5tuäizsind mit sonderbaren Freyheiten verseben. pag. s8.

Sonne von d rselden ha'-en die sonnen-Krämer und Welche erzshler werden pag. ^-9. JhrenSachensind

.das S nnen Lehen den Namen bekommen. 458 auch sonderliche Privilegien zugeeignet ibiä. Dem 5m-

Sonntag alleArbeit ist an diesemTag nicht allein in den clio /uns werden s. Jahre fürgeschrieben, ibicl.

gzlt irden, sondern auch in weltlichen Rechten verbot- 8cu6io5ussoll nach vollbrachten 8ru6iis einen ordentlichen

ten p. 8- An den e ben »oll keine Hochzeit gebalten wer- Berufferwarten/nicht mitLauffen und bestechen sich in

- d'N vh-'e äil'pensacj. n der hoben Obrigkeit, ibicl. Hier einAmt eindringen, pag. 59- 60. Jedoch soll er seine

wird alle Nothfall ausgenommen / wann er änderst DienstederObrigkeit anzubieten nichtunterlassen.pag.

verdient alsogenennetzuwerden/undderGotteSditnst 60

nicht gantz und gar hindangesetzt wird. pag. 8 Studiren/ dieUberwinderhaben ihren Überwundenen

EpiUen/in welchem der^-ieg von yem Glück und der dessen verbotten ihre Kinder studiren zu lassen, pag. 57

Kunst zvg'eich äepcnäiret / weder in natürlich noch Stuteen S-Pferd

menschlichen Rechten verboten 140.Kan wegen trau- Stutcereyen sind nützlich und einträglich. 868. ander

rigen Ausgangs von Obrigkeit wol verbotten werden, Geschick!ichkeit und Erfahrenheit der zur Stuterey be«

p^g. 141 stellen Stutten-Meister ist viel gelegen z86

Ist der Geistlichkeit verbotten ibicl. Wann man das ist nicht allein bey den Gewächsen / sondern

Verspielte wieder fordern könne, ibicl. Welcher eine« auch bey andern Geschöpften anzutreffen 69z

G.'H zu spielen gelehnt und dasselbe selbst gewonnen/ . T.

kan das entlehnte nicht wieder fordern- ib. Der wegen Taback ist nutz und schädlich aufvielerley Weise 908. ist

des SpielenS ausger ichte LonrrüN jst ungültig >b. ver in den Wäidern :u trincken verdorren 609

jenige der ein Geld zum Spielen gelehnet/ undfelbst TÜnze/ aus denen bey Ki chwephen ziehet die Obrigkeit

nicht mit spielet/ kan dasselbe wieder fordern, ibiä. einen zweysachen Nuyen 78. ob die Tänze gantz und

Stadet/obeinjederaufseinmGrundundBodeneinen garunzusassigund ve>-dammlich 79

Stadel oderScheune aufbauen dürffe .24s -AuffreM- Tägs/werden noch den Göttlichen Canonischen Rechnn

den Grund und Boden einen auszubauen / ist okne ha- von einem Abend biß zum andern / nach den Kayserli-

bende Gerechtigkeit nicht erlaubet ibiä. Wie er zu ver, chenRechten aber von Mitternacht bis wieder zu Mit¬

wahren. ibicl. Wie sie vor diesem gebaut trorden/daß ternachtgerechnet442 .dieNatü,lichen pflegtman von

die Frucht darinn nicht verfaulet. 6»z der Sonnen Äufgang bis zur selben Untergang an zu

Stadt/darinn soll man die Aussatzigen/die Leichname rechnen ikici.

der Verstorbenen/ und die mülligen Bettler nicht dul- T<tnnen«-S8ume/denen das Hartz -undPech-Schar-

ten. ^ ^ ^ ren schädlich 804

Ställe können in gewi^erAbsicht sowol unter dieBaurn- Tauben /?5vstr wie sie zu bauen 282
Güter als Stadt-Guter gezehlt werden.p.278. Wirth Tauben/ob derjenige/ dem die aufdie Felder fliegende un

muß/wann diePferde der Reifenden Dieblich entwen- den Weitzen fressende Tauben zugehören/ schuldig sey/

dtt werden/den Schaden ersetzen, ibicj. den Schaden zu ersetzen- 582. Das Recht Tauben zu

Staffel Gerechtigkeit/ worinn sie bestehe/ undwelche Kalten/ und einen Taubenschlag auszurichten/ kan in

Ö tdieselbige haben. "2 Franckreich nicht okne Erlaubnus gebraucht werden/

Stahl gekört unter das Metall / wirb entweder mittest sondern es wird selbiges daselbst insonderheit zu Lehen

der Natur aus den Bergwerckenherfürgebracht/oder verliehen. 1087. Einjedweder soll sich entkalten srem-

durch die Kunst aus dem Eisen gemacht, ibiä. de Tauben weg zuftngen oder wegzuschicssen. 1097.

Stein« derselben gibtS unterschiedliche Arten pag 178. wenigerdurchgemachteKünstegnreitzen ibicl.

Welche können nutzlich angewendet werden i77.Man Tausch / dessen haben sich die Menschen von Anfang der

kan sie auch zumSwaden gebrauche. 178-WaS es für Welt her bedienet. 949

eine Bewandtnus habe/wann einer seinen Feind/wel-- Testament wie eines gültig solle aufgerichtet werden/u.

chen er mit »einem Degen nicht verwunden wollen/von was bey einen solenen hauptsächlich zu beobachten/ daß

fernen mit nmmStein geworffen/ und dadurch qetöd« es nicht könne umgestossen werden l2l. i»».l2z.Soll

ttt/ u- ob daraus ein Vorsatz zu tödle abjuuehmen 178
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^rifftlich verfassetseyn 122. in einem Fortgang zu ei¬

ner Zeit gemacher werden ibiä.

Die Erb-Einsatzung/istdas Haupt und Fundament

des gantzen Testaments -Kici. Zeugen sollen dazu ge-

brauchet werden ibici.soll derl'ettrirer seinen Namen

unterschreiben idicj. ^lorznus und Zeugen sollen solches

ebenmassig unterschreiben ibiä. ihreSiegel aus das Te¬

stament drücken ^ ik'6.

W>e das I'eliamenmm nuncupZtivum solle beschaffen

seyn 12?.wie lange die5o!ermirätcn und Zierlichkellen

beobachtet werden ibiä. bey etlichen Testamenren wer,

den die 5olcnnitäten nicht erfordert >dicl. Testamen¬

ten vor Gericht -Kick. Soldaten - Testament -Kicl.

Namen-Testament ibici. Disszoslnoneszäpissczusss

idiä. Testamente, welche von Eltern unter ihren Kin¬

dern ausgerichtet werden id>ä» oiezu Pest-Zeiten aus¬

gerichtete 124,. item Codicill ibici. Übergab auf den

Todes « Fall ibicl. kiäei-Lvmmilsum lbi6.

oderVermächtnus

Theurung pflegen in das gemeine Wesen zu machen

welche den Altein-Kauffhaben/ welche die Frucht zum

Wucher und Steigern auskauffen/ und welche ihre

Früchte aufbeben und auf eine Theurungwrrten i - z

Thore einer Sradt werden nach den Kayserlichen Rech¬

ten einiger Massen unter die heiligen Sachen gezehlet
20 z

Thüren. Denen gemeinen Rechten nach/ ist nichts daran

gelegen/ ob der Haus-Vatter selbige gegen der gemei¬

nen Strassen zu herauswärrs/ oder einwärts in sein

Haus hangen lasse 220. niemand ist eigentlich erlaubt/

sich des Durchgangs durch ein fremdes Haus anzu-

Massen/ wofern solches nicht als eine Gerechtigkeit her¬

gebracht worden ibiä, Ob derjenige / welcher die

Durchgangs - Gerechtigkeit durch seines Nachbarn

Haus hat/ wann dieThür so sedr erhaben stehet, daß er

von seinem Hof oder Thür nicht hinaufsteigen / und al¬

so feiner Gerechtigkeit sich nicht gebrauchen kan an wi¬

che seines NachbarnThür Staffeln machen lassen kön¬
ne 220

Todesfälle sind bisweilen gar seltsam/als wann Ehe-

Leute zugleich/ Vatter und Sohn/ Mutter und Toch¬

ter oder Sobn; ein Bruder mit dem Bruder oder

Schwester; Mann mit Weib/ oder ein Fremder mit

einem andern Fremden sterben/ wie es alsdann mit der

Erbschafft und Vermächtnis zu halten 688- 68?.
69s

Todce. S. Verstorbene

T^cdrer/ob nickt dieselben/ welche ihrer Eltern Haus-

Halren als Mägde versehen und diejenige Arbeiten/ so

denen Magden zukommen/verrichten/deswegen von

denselben einen Lied-Lohn begehren können 6 z

Trauer. Me Unmassige ist zu verwerffen 88-dieRecht-

Massiqe zu loben ikiä. zu betrauren sind die Eltern/Kin¬

der/Befreunde/Ehe-Leute ibiä. wie lang sie nach dem

Tod der Besreundren währen soll 89. die Trauer-

Mahle können unrer die gewöhnlicheUnkosten nicht ge¬

rechnet werden 96

Trunckenheit. Welche einen Menschen der Vernunfft

und Sinnen beraubet / macht «hn untüchtig/ einigen

Contract zu Messen/ Verlöbnis zu vollziehen/Testa-

mem zu machen/oder einen Zeugen darinnen abzuge¬

ben/ vielweniger einen verbindlichen Eyd abzulegen«

10. wann eeabersolchen Contractund andere XKus

nack abgelegterTrunckenheit bestättiget/so ist alles von

Kräfften ibiä.die in der Trunckenheit begangene La¬ster werden an einem Ubelthäter mit willkuhrlicher
Obrigkeitlicher Straf angesehen 11. Ein sich seines

Tod-Schlags nach abgelegtem Rausch demhmendet

Truncken-Bold kan der Straff des Tod-Schlags

nicht entgehen ibiä.T^rlacks-Rrömer sind mehrmtheils Betrüger , 2«

V.

Vamr ist schuldig/ feinen Kindern die gehörige Koftek

zu verschaffen 46. har nach den alten Römischen Rech¬

ten das Recht desLebens und Todes über seine Kindet

gehabt 48.49 wie weit sich heutiges Tages seine Züch¬

tigung erstrecke 49

Venetianer/ ihr Bauen <n das Meer/ob sie dürdurch

verursachet/ daß sie niemals unrer jemands Herschafft

gestanden «22

Verheyrathvng. Vie sich zu verhalten/ damit ma»

nicht zu nahe in die Blut-Freundschafft oder Schwä-

gerschafft heyrathe zz.24.teqq.

Verkauffung. Was zu thun/damit in Verkaujitmg

Wein/Bier/ Brod/Fleisch zc. kein Betrug vorgehe

Verlöbnusftn können nach den Kayserlichen und Geist¬

lichen Rechten von denen welche über das siebende

Jahr sind eingegangen worden/ die aber nur als 5pon>

iÄiz fumro gelten 19-den Mündigen ist davon abZ

zustehen unbenommen / wann sie sich nicht fleischlich

vermischet / oder solche Verlöbnis hernach rzcikciret

haben ibiä. aus wievielerley Weise die Verlöbnissen

können zertrennet werden 21. 22» Reichthüms-

Mangel hebt dse Verlöbnis nicht auf keinem ist

verborten eine Verlöbnis durch Gewalt-Haber oder

andere zu fchkessen A2. was zur gäntzlichenVollziehung

derselben vonnölhen zo. hierzu können die Eltern ih¬

re Kinder nicht zwingen 47.48. der Kinder Einwil¬

ligung ist hierinnen mehr zu scrcn^ren als der Eltern,
ibiä.

Verpachtung eines Guts/ was dabey zu beobachten»
42^,

Verschwender braucht eines Curators/der ihm bestellt
wird 9 f.wird einem Unsinnigen nicht ungleich gehalten

ibiä. ob ihm die Verwaltung der Güter durch das Ge¬

setz selbst/so bald er ncmlich sich diesem Laster ergeben/

benommen sey/ oder durch den richterlichen Ausspruch

erst gesperzt werden müsse 95. kan für sich uvd okne

Beystand feines Curators nichts abhandeln 96. er kan

kein Testament/Übergab auf den Todes-»Fall/oder

sonst einigen letzten Willen machen ibick.

Verstorbene/ fast alle Völckerhaben in Gewonheitge-

habt/ihre Verstorbene zu betrauren 88-die RedenS-

Arten daß GOTT der Verstorbenen Selen trösten/

ttem ihnen gnädig seyn wolle/haben eigentlich nichts

ubels aussich 89. was ihnen in die Erde mit zu gebem

Verwalter durch derselben Nachlässigkeit nmd im Feld-

und Acker-Bau viel verwahrloset 546. item durch ihre

Untreu 547. ob solche Verwalter und Beamte gleich

andern Dieben mit dem Strang abzustraffen j- 47

Vieh/ dessen soll niemand mehr aufdie Weyd ausschla¬

gen als er von feinem eignen Heu und Stroh auswin»

tern und ausfuttern kan 64z. Obrigkeit kan ihren Uns

terthanen vorschreiben wieviel sie Vieh halten fokkn

9k 1. kein kranckesVieh soll verkaufst werden ib.ö.Hin-

laffung des Viehes 9fr. Verstell-oder Einschlägig

desselben -bjä. 951. 952. wird unterweilm bezaudett

Vieh- Hieb wie zu beslraffen ^74.57 s.

Vieh,
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Vieh-Handel ist uralt. 9so.dardurch wirdNutz geschafft.

9sl
Vich-Tränckung/was dabey zu beobachten. 241
Dich«Trieb/ wie er vom Weyd - Gang zu unterscheiden.

6 z 2. Was davon zu beobachten nöthig, ibici. 8 zz. Kqq.
kan nicht entbehret werden. 836

Vieh-' Auchr/ist zur Unterhaltung des menschlichenLe¬
bens sehr nochwendig. F?6'86z
Daraus ziehet der Haus - Vatter einen dreyfachen Nu¬
tzen/ der erste bestehet im jungen Vieh / der ander in
Milch/Schmaltz/Käs und Butter/der dritte in Fel¬
len/Häuten/Haar und Wollen. 949. daraus kan das
gemeine Wesen grossen Nutzen ziehen. 9 s 2
Vieh Zoll/ Vieh - Zins/ Klauen - Steuer/ Fleisch -- Ac-
cis/Fleisch-Pfenning.95-. Vieh-Zehend. ibici.

Vistren / worinn dessen Nothwendig-und Nutzbarkeit
bestehe. Z62. z6?

Unchltch Geborne/ sind für ehrlos und mkzm nicht zu
achten. 58. werden doch unter die verachtete Personen
gezehlet. ibici.

Unöraut / wegen des hauffig aus.den Feldern befindli¬
chen / wird den Bestandnern nichts nachgelassen.

614
Universitäten/ Mißbrauche und Laster derselben' 57
Unftuberkeieen/ niemand ist erlaubt dieselben auf seines

Nachbaren Grund und Boden zu schürten und auszu-
giessett. 217

Vogt/wie vielerley durch dieses Wort verstanden werde.
241. der Verstand desselben ist aus der vorstehenden
Materi und eines jeden Orts Observantz herzuholen»

241
VSr^Hausund Vsr-Hsf/oberein Theil desrechteN

Hauses sey/ohngeachtet derselbige noch vor der Haus-
Thür ist. 228

Vsrmunsschasse der Mütter. S Mutter.

W.

Wacholder-Stauden/ob sie unter die Baume zu re-
fcriren. 8c>8

Wachs/ wird gebraucht zum posiren. 1160

Zum brennen der Wachs-Lichter und Wachs - Stöck/wormit aber unterweilenBetrug getrieben wird. ibiä.
wird gebraucht zu Briefschaffcen und Instrumenten, >b.

Walvun g. An Erhaltung derselben ist sehr viel gelegen.
78 z. Regenten sollen dieselben fielssiginacbt nehmen
lassen / daß von ieder Gattung Holtz die Nochdurfft
vorhanden sey 78 z. was ferner bey den Waldungen zu
beobachten. ibici. icqq.hohe oder Bann-Wald/ was sey
78 s. Ausrottung der Wälder ist ohne Vorwissenund
Erlaubnus der Herzschafft nicht zugelassen. 8 5 8

Wasch/was dabey zu beobachten. 121?
Wasch-Haus / in demselben wann der Wasch-Kessel

eingemauertist/ so gehört er / nach Verkauffung des
Hauses/ als ein ?ercinentz desselben dem Kauffer. 270,
wann keine Gelegenheitzum Waschen in dem Haus
oder Mayer-Hofe vorhanden/ob der Haus - Her: oder
Mayer am Gestaddes Wassers eine Wasch-Banck
machen könne. 270

Wafler/Nothwendigkeit desselben. 170. kan aufzweyer-
ley Weise betrachtet werden, ibici. wer dieselben zu räu¬
men schuldig. zo8. Ableitung desselben ist den Feldern
höchst nöthig. 612

Wasser - L.eltung. Geschichtentweder aus einem Fluß
oder aus einer Privat - Quelle. 298. wie die Wasser-
Leitungs - Gerechtigkeit erworben werden könne.ibiä.

Wann ein Vasall oder Lehen - Mann ein Wasser über
die Lehen-Güter auf seine eigene viel Jahr lang geführt/
ob er hierdurch solche Gerechtigkeit prXlcribixt oder ver¬
jährt habe. 298
Ob die Wasser-Leitungs-Gerechtigkeit eine Perlons-
oder dingliche Gerechtigkeit seye. 297. bey den Wasser-
Leitungen ist auf den Ursprung des Wassers nicht al¬
lein/sondernauch auf den Bauch oder Thal/ darinn
es eingefangen wird/zu sehen. 299. man hat bey dieser
Wasser - Leitungs-Gerechtigkeit/ theils auf das alte
Herkommen / theils auch auf die Vertrage zu sehen.

ibici.

Ob ein Lehen-Mann das Wasser oben zu seinem Lehen-
Gut also gebrauchen und abführen könne/daß dem Le-
hen-iHmn zu seinem untern Gut nichts komme. z 00
worinn die Eigenschafft dieser Gerechtigkeit bestehe. >b.
ob derjenige/welcher mit der Gerechtigkeit das Wasser
zuführen versehen / solches durch eine steinerne Brücke
über und auf andere Wasser-Gebäude führen könne?
ibici. wann einer die Gerechtigkeit eines Weges hat/ob
erüber denjenigen Ort/darüber ein anderer das Was¬
ser zu führen berechtiget ist/ eine Brücke machen könne,
ibiä. wie diese Wasser-Leitungs-Gerechtigkeit verlohren
gehe. wie ckan wider den/ welcher das Wasser von
seinen Gütern auf des andern unbefugter Weise wen¬
det/ klagen möge. -bicl.

Wasser - (Quellen. Ursprung derselben. 17c?. es gibt
zweyerley Gattung / eigenthümliche und gemeine.

ibici.
Was bey dieser Gattung zu mercken. ibicl.

WasseriSeein/ was davon zu wissen. 2ZZ
Wege/ derselben gibts unterschiedliche. 852

Wege und Stege gebrauchen eine fleißige Aufsicht.
8s2.8sZ

Privat - Wege müssen immer verbessert werden, ibici.
Weichlinge/ wie sie abzustraffen. 947
Wechsel»Bäncke / warum sie erfunden worden.

110
Weiber / sind wegen ihrer Schwachheiten in gemeinen

Rechten an keine Bürgschafftgebunden.?4. ihnen ist
die UnwissenheitvermenschlichenRechte nicht schädlich.

ibici.

Haben 'eine stillschweigende Pfandschafft in ihrer Män¬
ner Güter / und das Vorzugs - Recht vor andern
Glaubigern, ibici. Ob ein von ihren Eltern ausser der
Ehe erzeugtes Weib/ wann dasselbe sich an einen ehr¬
lichen und in hohen Würden stehenden Mann verheu-
rathet/durch solche Ehe KZiumirer werde? 37.0b die
Weiber ikeine Menschenwären/ist eine unnütze Frag.

ibiä.
Denen verbieten die Rechte alle Verwaltung der öf¬
fentlichen und männlichen Aemter, ibici. welche h ier-
von auszunehmen seyen, ibici. wie sie sich in Kleidern ver¬
halten sollen, ibici. sind schuldig wann ihre Männer in
Abnehmung der Nahrung/ durch unversehene Zufälle/
kommen/ ihnen mit nothwendigen Nahrungs - Mitteln
von dem Ihrigen an die Hand zu gehen, ibici.
gelehrter Weibs-Personen. schaben nach den Römi¬
schen Rechten ein Jahr lang die Trauer halten müssen.

89
Mas heutiges Tages üblich, ibici. wann sie nach dem
Tod ihres Mannes zur andern Ehe schreiten könne.

ibict.
Ob sie sich für einen andern verbürgen können. 110
Ob und wie sie für ihre Männer können Bürgschafft
leisten. 11 r

Weiden Nothwendig- und Nutzbarkeit derselben. 8 - 8
Weini
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Wein-Gärtner /was von ihm erfordert werde 74Zsein

Lohn. 744
Meintest / was dabey zu thun und zu beobachten 746.

747« 748.749.7rc>. nach derselben 757
Wem mit Kalch zu falschen/ straffbar 18 z. Lobspruch des

Weins 751. wer denselben am ersten erfunden und ge-
pfiantzt7z i.obes nützlicher sey Aecker / Wiesen und
Garten als Weinberge zu pflantzen 7 z 2. zu den Wein-
Reben gehören Wein - Stecken oder Pfahle 7 Z4» weil
das Hacken eine von den mühesamsten und grösten Ar¬
beiten ist/als werden/nach Sachfen-Recht/dieTrauben
denen Lands^Erben des Vasallen oder auch des Nutz-
Niesers / wann derselbige nach vollendeter solcher Ar¬
beit gestorben / zugesprochen 7 z 9. Wein-Zehenden752.
wann jemand so und so viel Wein aus einem gewissen
Weinberg legirt und vermachet worden / ob auch der
l.ezzrzrius, oder dem dieses Vermächtnis vermeinet/ zu
frieden seyn müsse / wann ihn der Erb mit Most bezahlt
7s 8. Wein leyhen wie es zu verstehen 7 s?

Wein«preß. S. preß.
Wer'lzen/ wann er von den Tauben aufden Feldern weg«

gefressen wird / ob derjenige/ dem die Tauben zustehen/
solchen Schaden wieder ersetzen müsse s 8 2

Werber sollen mehr aufihre Christen-Pflicht / und den
Nutzen derjenigen / welche sie zusammen heyrathen wol¬
len / als aufihren Nutzen sehen 101

Werck.^euee. S. Bauleute.
Wertet / ob sie durch Zauberey geschehen können 4 fi

Schaden sind osst durch selbige geschehen 46z
Wetterdächer sind einem jeden in dem Semigen zu ha¬

ben erlaubet/wofern nur selbige nicht bis in die benach¬
barte Hauser/ Höfe und Garten gehen 2ZO

W^cungen anzustellen ist nicht verbotten 945. kein Rich¬
ter sollüver Doppeln und Wette richten 94s. mehrere
curiose Dinge von Wetten 945

Wecr kennen. Wann ihrer zwey oder mehr ein Wett-
Rennen oder Reiten nach einem gewissen Ziel angestel¬
let/ hingegen aber alle zugleich dahin kommen/sodaß
man nicht wissen kan/ welcher unter ihnen eigentlich der
Erste oder Letzte gewesen / wer unter ihnen diese Wette
gewinne 94 f

We'fde/ mit derselben / so man zu dem Färben brauchet/
treibet man zu Erfurt stattliche Handthierung 610.

We^dgang/wie er vom Vieh-Trieb zu unterscheiden6z»
was dabey nothwendig zu beobachten 6zz. 85 z. leqy.
kan nicht entbehret!werden 8?6

Widder macht einem Steuermann wunderliche Handel
1015. wer den von den stösslgen Widdern gethanen
Schaden zu ersetzen ^ ^0,5

Wiedererstattung. S. Erstattung.
Wiesen Nutzbarkeit derselben 628. wann ein l'cliircr je¬

manden seine Wiesenvermacht hat/ ob auch die wüsteHeyden darunter zu verstehen 628
in Hungarn gibt es die fettesten Wiesen 956

Wtlöprrt/durch dasselbe soll man die Saat und Getraid
nicht verderben laijen 6,2

Winde, deren Rechte 4 s 6. die Gewalt des Windes ge¬
hört unter diejenigen Fälle/die niemand aufhalten kan
456. der Wind ist bey dem Dreschen nothwendig zu
beobachten 621

Wmd-Mühl ist niemand in seinem Grund aufzurichten
erlaubet / es sey denn daß er die Lufft hierzu vom Land-
Henn gelöset / und solchem nach entweder zu Lehen/
oder auf andere Weife empfangen habe ,

Wmckel -Ehen / was von denselben zu wissen und zu hal¬
ten 29. zc>. welche alsozu nennen zo

Wirth. Wann ein Gast demselben einen verschlossenen
Kasten aufzuheben gegeben / und des andern Tages/ als

ihin der Kasten wieder eingeliefert worden / vorgibt / ob
waren ihm etliche Sachen daraus entwendet worden;
ob man dieser Sachen wegen / so er verlohcen vorgiebt)
ihm einen Eyd / um dieselbe zu schätzen / auflegen oder de-
feriren könne. 76

Wtttlb / ihr steht nicht wol an/ sich nach dem Tod ihres
Manns gleich wieder zu verheyrathen89- was sie nach
dem Tod ihres Mannes eigentlich zu hoffen habe 9 z

Woicken Brüch / sind unter die unversehens Zufalle/de¬
nen niemand widerstehenkan / zurechnen 462

Wolle / was dardurch zu verstehen 1024. der Schaf-
Wolle kan sich der Eigenherz ohne alle Widerrede von
seinen Schafen gebrauchen ibiä. bey Verkaussung der¬
selben gehet unttrweilen grosser Betrug für ^ 02 s

Wucherer. Offenbare sind der Begräbnis unwürdig.
90 weil sie öffentlich gesündiget / sollen sie auch öffent¬
liche Erstattung thun I2l

Wünschel-Ruchc / ob sie unter die verbottene Künste zu
rechnen. 825

Z .
Zaubere? / Berichtigung derselben kan aus unterschied¬

lichen Anzeigungen hergenommen werden 592.0b matt
die Namen der Berüchtigten dem Beicht - Vattec
solle commumciren ikicl. wann die Zauberey kuni>
Und offenbar / wie solche zauberische Personen zu be»
straffen ibicl. 548. leij. item diejenige / welche das Vieh
bezaubern ivor

Zaun / was es mit denen Zäunen und GeHagen für eins
Beschaffenheit habe / und wie dieselbe zu setzen s 5-1, von
ihnen hat das Zaun-oder Psal-Gericht in der Marck-
Brandenburgden Namen bekommen 552° damit ist
ein Gatten zu verwahren 6s z. von denen Gütern u .'d
Gründen / welche mit dem ZaUn-Recht versehen / und
zu dem Ende verschlossen sind / daß man darauf nicht
treiben oder weyden darf/ wird gesagt / daß sie Gar¬
ten - Recht haben 6s 8- was solches gesagt sey 6 s 9. das
unziemliche Aushauen des Zaun.-Stecken-Hoitzist nicht
zuzulassen 8s t

Zehend Recht ist Uralt 617. die Heyden haben ihrenGöh
tern solchen zu reichen nicht unterlassen 617. ob das
Zehend-Recht aus dem Recht der Naiur / oder aus
dem Göttlichen Gesetz / oder aus dem Völcker - Recht
herkomme ibiä. die Zehenden werden eingetheiler in Per-
sonabund Real-Zehenden ibicl.
diese Letztbenahmre werden wieder eingetheilt in
den grossen und kleinen Zehenden ibid. ferner in
den Aeist-und Weltlichen 6,8. muß von allen bezahlt
werden ibicl. und zwar redlich und ohne Abbruch ibicl.
Lcp. 619. ehe die Steuer von den Gürern entrichtet
wird 619. ob diejenigen / welche zehendbare Güter ha¬
ben/ den Zehenden in die Schemen der Zehend-Henen
lieffern müssen 619

Zeit/soll in allen DiNgeN fieissig beobachtet werden / son¬
derlich auch in denen Rechten s67- von der Monatli¬
chen in denen Rechten/ welche von grosser Wichtigkeit.

f67
Zeugen eines Testaments wie sie sollen beschaffen seyn/und was ihnen zu thun oblige 12t
Ziegelsteine sind nützlich und schädlich 180. einige merck-würdige Dinge hiervon 180. warum die Dacher damit

bedecket werden müssen »9 f
Ziegen werden in dem Busch-GehölHeund jungenGehau-ennichtgelittenz'9->o?7.geben in der Haushmmng

grossen Nutzen »o?6. ob d'.e Ziegen Wol,.' oder H»ar
haben ikicl. werden unter das schmale Vieh gezehlt.
I OZ7. haben so wol der Wayd als des Hirtens wegen
mit den Schafen und andern Vieh fast einerley
Recht ibicl. bey ihnen müssen die Hirten bessere Ob-
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ficht/als bey anderm Vieh haben ibi-j. von ihnen wird muß man behutsamlichdas inreress- unterscheide«
der Zehend entrichtet. ioz8 ikiä. wo man grössere Zinsen zu begehren beßugt ftve

Ziegeuner sollen nirgend gedultet werden sz 8. ob sie von i ic>. mit demselben haben diejährlichen Gülten/Päch-
einem jedweden sonder einige Ursach/ und obgleich kein te und Gefalle grosse Gleichheit. ibiä
Verbrechen aussie gebracht werden kan/ umgebracht Zoll/ ob für das Pferd/ darauf man reitet/ einZollzu
werden können. 5,8 zahlen. 916

Ai«n / wie es vom Bley zu unterscheiden. 186 Zucht HSustr sind für ungeratheneKinder mid andere
Arnfi werden bey dem LonrrsÄu murui gemeiniglich 4?

bedungen / welche an sich selbst betrachtet weder für bös Züchtigung der Kinder / wie weit sie sich bey den Eli
noch schändlich zu halten 109. sind weder dem Göttli» tern erstrecke. 48.4,»
Hm/noch natürlichen/noch Völcker-Recht zu wider Zünffte unter den Handwerckern/ sind löblich angeord«
idici. bey denselben hat man vornemlich aus die in de, net 1226. was dabey zu beobachten ihre Frey-
nen Rechten 6cc«rminirte qusnritat zu sehen, ibici. heiten. ibici.
Zins von Zinsen zu nehmen ist nicht erlaubt ibi^. hören Zuerinckenistinden Reichs-Abschieden bey «iiÄirung
auf/ wann sie dem Capital gleich sind ibici. von ihnen einer willkührlichen Straffe verbotten. »»

BmZtandenBuZbinder / wohin naEfolgende Kupsser einzubin¬
den seyn.

In das Andere Buch ftynd folgende.
I. Grund Riß eines vollständigen Mayer« Hofs. pag. 2Z5
II. Ein im Riß entworffenes Bräu Haus samt dcssen Zugehör. 247
III. Grund des Bräu Hauses. 25)

N. IV. In Profil angezeigtes Bräu-Hauß. 25z
Z>l. V. Eine Pferd Mühl mit zweyen Gängen.
N. VI. Innerliches Ansehen einer Feuer Sprltzen. 256
Z^. VII. Eine starcke Preß nevst dem Druckwerck der Oliven. 259

VIII. Eine Baum-Presse. 261
N. IX. EineWinden-Preß. 262
N. X. Wasser-Leitung. 29z
N. -XI. Ein grosses Pompwerck / einen Sumpf auszuschöpfen. 305
N. XII. Eine von Yoltz gemachte Stock Pompe wordey mchtS von Eisen» zv5

XIII. Entwurffeines Mühl Gangs. zo8
XIV. Entwurffeiner Pferd-Mühle. z iz

N. XV. Eine Mahl - Zein und Scvleiff; Mühl. -z 4
N. XVI. Eine aufgerichtete Säg. Z2v

XVII. Das äusserliche Ansehen einer Hand Mühle. z-l
XVIII. Eine von Holtz gemachte Feuer Spritzen. Z27

Z>s. XIX. Ein Bretwerck samt angezeigten Rinnen. Z24
N. xx. XXI. XXII. Das frenftehende 5)auS / das bürgerliche Wohn-Haus / das bürgerliche

Land-HauS. Z26
XXIII. XXIV. XXV. (Zeomerrie. 542
XXVI. XXVII. Vom Fässer viliren.
XXVI. XXVII. Von Sonnen-Uhren. z66

Ins Fünffte Buch.
N. XXVIII. Von Stangen. 9z6

XX lX. Allerhand Huf Eisen. 9Z 5
XXX. Aderlaß Pferd. 1105

Ins Sechste Buch»
XXX. XXXI. Von Seiden-Würmern. »127

InsAchteBuch.
ds. XXXU. Ein ansromirter Mensch. 4"
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